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Notrufe
Polizei ..............................................................................110 + 8050
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und Fei-
ertag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz
Die aktuelle Notfallnummer finden Sie unter www.zahn-
notfall-pfalz.de
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der 
Augenärzte Kusel/Landstuhl/
Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)

Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke
im Internet: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst

für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 
Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere Bereitschaftsdienste
Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl  .........................Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung
für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige.
Bürgerhaus Landstuhl
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Termine nur nach Vereinbarung
...........................................................................Tel.: 0631-41 47 230
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist 
wie folgt geöffnet:
Montags bis
Mittwochs

nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Martina Drolshagen,
 Verlagsleiterin
Anzeigen: Joachim Wittich, Produktionsleiter

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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Bann

Redaktionsvorverlegungen 2024
KW 40 Tag der Dt. Einheit

Freitag, 27.09.2024
KW 51 Vorweihnachtswoche

keine Vorverlegung
KW 52/24 und KW 01/25

keine Ausgabe
10:00 Uhr im Verlag

Später eingereichte Beiträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Vielen dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Kontinuität bei den Neuwahlen beim 
Bännjer Fanfarenzug

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Werkvolk-Fanfa-
renzugs Bann stand die satzungsgemäße Neuwahl der kompletten 
Vorstandschaft im Mittelpunkt des Treffens. Die Rechenschaftsbe-
richte des Vorsitzenden, der musikalischen Leitung sowie des Haupt-
kassierers bezeugten, dass das ausgeprägte Vereinsleben sehr intakt 
ist und der Fanfarenzug auf absolut gesunden Füßen steht. Auf 
Antrag der Kassenprüfer erfolgte die einstimmige Entlastung der 
Vorstandschaft. Die anschließenden Neuwahlen erbrachten ohne 
große Veränderungen folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Reiner 
Braun, ebenso wurde Sven Käufer als stellvertretender Vorsitzender 
bestätigt. Als Hauptkassierer fungiert weiterhin Peter Smarsly und 
auch Elisa Erbach bleibt als Schriftführerin im Amt. Nancy Wilking, 
Beate Särota, Stephan Särota, Lena Wilking, Alexander Käufer und 
Luca Föckler vervollständigen die Vereinsführung als stimmberech-
tigte Beisitzer. Dem ergänzenden Vorstand ohne Stimmrecht gehö-
ren Richard Roschel als verantwortlicher für Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit, Janina Haber und Sven Käufer in Personalunion als 
Jugendwarte sowie Elisa Erbach als Zeugwartin an. Zu Kassenprü-
fer wurden Peter Becker und Richard Roschel gewählt. Auf Grund 
seiner jahrzehntelangen Verdienste zum Wohle und Ansehen des 
Werkvolk-Fanfarenzugs Bann bekam Richard Roschel vom Verein die 
Ehrenmitgliedschaft ausgesprochen. Auch der Tagesordnungspunkt 
Terminvorschau 2025 war erfreulich, da bereits für´s kommende Jahr 
lukrative Einsätze in Luxemburg und Frankreich eingegangen sind.

Pfarrfasching 2025
Einladung zur Gestaltung 

des Faschingsabends 2025
Liebe Närrinnen und Narren,
auch wenn der Termin vermeintlich noch in weiter Ferne liegt, laden 
wir herzlich alle kreativen Köpfe und Talente unserer Gemeinde und 
darüber hinaus ein, sich aktiv an der Gestaltung unseres Faschings-
abends im Februar 2025 zu beteiligen! Haben Sie Lust, mit einer 
Darbietung zum Gelingen unseres traditionellen Faschingsabends 
beizutragen? Ob Gesang, Tanz, ein humorvoller Sketch oder eine 
andere Überraschung – Ihre Ideen sind gefragt!
Ihre Mitwirkung bereichert unser Programm und sorgt für einen 
unvergesslichen Abend für alle. Melden Sie sich gerne bei mir -Elias 
Traub- unter gemeindeausschuss.bann@gmail.com, um Ihre Teil-
nahme zu bestätigen und Ihre Ideen zu besprechen.
Wir freuen uns auf Ihre kreativen Beiträge!

Mit freundlichen Grüßen,
Elias Traub

1. Vorsitzender

Festliche Kerwe-Messfeier in Bann
Die „Bännjer Kerb“ wird in Bann traditionell groß gefeiert, weil vor 141 
Jahren die Valentinuskirche erbaut und vom damaligen Bischof Erler 
eingeweiht wurde. Diese Kirchweih feiert die Gemeinde Bann jedes 
Jahr mit einem großen Kerwefest. Trotz großem Kerwe-Rummel wird 
aber der Ursprung des Festes nicht vergessen und mit einem festli-
chen Hochamt am Sonntag die Erbauung der neugotischen Valen-
tinuskirche, die auch liebevoll „Dom vom Steinalbtal“ genannt wird, 
gewürdigt. 

Fast 20 Messdiener zogen am Kerwesonntagmorgen feierlich zusam-
men mit Pfarrer Kiran, der aus Indien zu Besuch war, zum Altar ein. 
Musikalisch untermalt wurde die schöne Messfeier von der Organis-
tin Birgit Müller, die auch zusammen mit ihrer Tochter Karola

 Foto: Arnold Germann

im Duett zur Kommunion sang. Pfarrer Kiran hob in seiner Festpredigt 
hervor, dass alle Gläubigen Steine sind im Gebäude der Weltkirche 
und damit zur kirchlichen Gemeinschaft gehören. Auch 2 Straußbu-
ben waren gekommen um die Kerwe-Messe mitzufeiern. Nach dem 
Schlusssegen wünschte Pfarrer Kiran fröhliche Kerwetage und die 
Messdiener verteilten „Schaumküsse“ an die Gottesdienstbesucher. 
Unsere Aufnahme zeigt die Messdiener, Straußbuben und Kinder mit 
Eltern beim gemeinsamen „Vater unser“ rund um den Altar. (ge)

Mischa Zverev begeistert Jung und Alt 
beim TTC Bann Tennisevent

 Foto: Anne Ditscher

Am Sonntag, den 15. Sept. 2024, erlebte Bann ein Highlight der Ext-
raklasse: Bei strahlendem Sonnenschein fand das Tennisevent, zu 
dem niemand Geringeres als Tennisprofi Mischa Zverev- Weltranglis-
tenspieler, den TTC Bann besuchte. Er begeisterte dabei sowohl jung 
als auch alt und unterstützte den Verein als engagierter Coach und 
Mentor. Bereits am Vormittag standen die 12 Kinder, die auch am vor-
ausgegangenen Sommer-Trainingscamp teilgenommen hatten, im 
Mittelpunkt. Zverev nahm sich viel Zeit für die Nachwuchsspieler und 
gab ihnen wertvolle Tipps und Tricks, um ihre Technik zu verbessern. 
Die Kinder hatten sichtlich Spaß am morgendlichen Coaching. Der 
Tag war der Höhepunkt nach dem intensiven Training im Sommer.
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Das mit Spannung erwartete Showmatch zwischen Zverev und dem 
TTC Bann-Trainer Frederik Weber, folgte am Nachmittag. Weber, der 
beherzt kämpfte, lieferte sich mit Zverev beeindruckende Ballwech-
sel, musste sich am Ende jedoch der Präzision des Profis geschlagen 
geben. „ Es war eine tolle Erfahrung, gegen jemanden wie Mischa 
anzutreten“, sagte Weber nach dem Match. „Auch wenn ich verloren 
habe, werde ich dieses Match nie vergessen.“
Auch Marie Weber, die Trainerin des Club, profitierte von Zverevs 
Anwesenheit. In einem exklusiven „Coach the Coach“- Training gab 
der Tennisprofi wertvolle Anregungen weiter, die die Trainerin künf-
tig im Vereinstraining umsetzen möchte.
Abgerundet wurde das Event durch ein Meet-and-Greet, bei dem die 
Zuschauer die Gelegenheit hatten, Mischa Zverev persönlich ken-
nenzulernen.
Das Event war ein voller Erfolg und wird allen Beteiligten in unver-
gesslicher Erinnerung bleiben.

Krickenbach

Prot. Kirchengemeinde Schopp-Linden-
Krickenbach

Rückblick „Krickenbacher Herbst“
Am Sonntag, 22. September 2024 folgte eine bunte Schar an 
Krickenbacher*innen und Gästen der umliegenden Ortschaften 
unserer Einladung und kamen zum „Krickenbacher Herbst“ in die 
Protestantische Kirche. Nach dem gut besuchten Gottesdienst dort 
gab es selbstgemachte Kürbissuppe, Zwiebelkuchen, Neuer Wein 
sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet, das fleißige Hände um Ale-
xandra und Stefan Hammes sowie Roland und Angelika Polke und 
Isolde Wagner für die Gäste bereithielten. Wir danken allen, die zum 
Gelingen des stimmungsvollen Gemeindefestes beigetragen haben 
– durch ihre Mithilfe oder durch Kuchenspenden!

Mittagessensausgabe beim Krickenbacher Herbst am 22. September 
2024 - Protestantischer Gemeindesaal

Sickingenstadt Landstuhl

Kolpingsfamilien Kindsbach und 
Landstuhl

Kleidersammlung
Am Samstag, 28.09.2024 führen die Kolpingsfamilien Kindsbach 
und Landstuhl wieder ihre alljährliche Schuh- und Kleidersammlung 
durch. Gesammelt werden tragfähige Damen-, Herren- und Kinder-
kleidung sowie Schuhe (paarweise gebündelt) und Heimtextilien 
(Frotteeware, Geschirrtücher, Bettwäsche, Federbetten). Bitte keine 
Lumpen, Textilreste, Badgarnituren oder Gartenstuhlauflagen zur 
Sammlung geben. Die Sammeltüten werden ca. 1 bis 2 Wochen vor 
dem Sammeltermin ausgetragen.
Wer zusätzliche Tüten benötigt, kann sich gerne in Landstuhl mit 
Daniele De Fazio, Tel.0151/43204071 und in Kindsbach mit Matthias 
Donauer, Tel. 06371/16961 in Verbindung setzen. Es können auch 
eigene Plastikbeutel ohne Kolping-Aufdruck verwendet werden. 
Diese sollten allerdings mit einem Vermerk „Für Kolping“ versehen 
sein, damit sie als Eigentum des Kolpingwerkes zu erkennen sind.
Die Abholung, die bei jedem Wetter durchgeführt wird, erfolgt durch 
entsprechend gekennzeichnete Fahrzeuge. Die Kolpingsfamilien bit-
ten, die zur Sammlung vorgesehenen Tüten am Sammeltag bis 8.00 
Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen, da die Fahrzeuge 
nur einmal durch die Straßen fahren werden.
Die Sammlung wird im Auftrag des Kolpingwerkes Diözesanver-
band Speyer durchgeführt. Mit dem Erlös werden Kolpingsfami-
lien in Nordbrasilien (Bundesstaat Tocantins) unterstützt, die Träger 
von Selbsthilfeprojekten sind, berufliche Ausbildung ermöglichen, 
Arbeitsplätze schaffen und den Lebensunterhalt vieler Menschen 
sicherstellen.
Nähere Auskünfte zu den Projekten erteilen gerne die Kolpingsfami-
lien, die an dieser Stelle auch bereits herzlich für jede Unterstützung 
danken.

Behindertenhilfe Westpfalz e.V.
bestätigt Vorstand

v. l. n. r.: Klaus Grumer, Thomas Stolz, Christa Endler, Helmut Jacob, Anja 
Donauer-Heil,Boris Bohr, Arnold Kölsch Foto: Behindertenhilfe Westpfalz
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Landstuhl. Die Mitgliederversammlung der Behindertenhilfe 
Westpfalz e.V. hat ihren Vorstand am 11.09.2024 im Amt bestä-
tigt. Thomas Stolz (Leiter Filialdirektion Landstuhl Sparkasse 
Kaiserslautern), bleibt Vorsitzender. Christa Endler (Behinder-
tenbeauftrage VG Rodalben) und Helmut Jacob (Notar a.D.) wur-
den jeweils einstimmig als 2. und 3. Vorsitzende gewählt.
Zurzeit hat der Verein rund 1300 Mitglieder und betreut darüber 
hinausnoch zahlreiche Menschen mit Beeinträchtigungen aus der 
gesamten Nord- und Westpfalz.
In seinem Rechenschaftsbericht gab Thomas Stolz einen Überblick 
über das letzte Geschäftsjahr und stellte dabei die hohen Beratungs-
leistungen des Vereins dar. Fast 600 Intensivgespräche gab es im 
maßgeblichen Zeitraum, die in der Folge enorme Arbeiten auslösten.
Mit zahlreichen Veranstaltungen ging der Verein nach draußen, und 
zwar in der gesamten Region. Themen wie Betreuungsrecht, Vorsor-
geverfügungen speziell für Familien mit Beeinträchtigten, standen 
im Angebot und wurden intensiv nachgefragt.
Unter der Leitung des früheren Verbandsbürgermeisters von Land-
stuhl, Klaus Grumer, wurde der weitere Vorstand neu gewählt.
Neben Stolz, Endler und Jacob gehören ihm künftig Anja Donauer-
Heil, Boris Bohr, Arnold Kölsch und Klaus Grumer an.
Ins Kuratorium wurden Hannelore Grumer, Kristin Mertz und Dr. Ber-
nadette Anders berufen.

Kolpingsfamilie Landstuhl  
spendet für das Hospiz

Die Kolpingsfamilie Landstuhl spendete 350,- Euro an den Förder-
verein Stationäres Hospiz Westpfalz e.V. Die Kolpingsfamilie ist eine 
ökumenisch offene, katholische Bildungs- und Aktionsgemeinschaft, 
die sich auf der Grundlage der christlichen Gesellschaftslehre für 
das Gemeinwohl engagiert und Menschen Lebenshilfe bietet. Die 
Spende wurde beim Familientag im Rahmen eines Grillfestes an der 
Grillhütte Landstuhl gesammelt und kommt dem DRK Hospiz Hilde-
gard Jonghaus zugute.

Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins bedanken sich herzlich für 
diese großzügige Unterstützung: Eckhard Richter, Dr. Hans-Jürgen Gab-
riel, Melanie Schmitt, Jan Müller, Helmut Rauenschwender, Fabian Geib, 
Daniele De Fazio, Ralf Hersina, Vera Lang, Christopher Bretscher und 
Marcus Klein MdL.

Stadtpokalschießen der 
Schützengemeinschaft Landstuhl

Auch in diesem Jahr fand wieder unser Stadtpokalschießen statt. Die 
Veranstaltung fand nach 4 Tagen ihren Abschluss mit der Siegereh-
rung am 14. September.
In der Mannschaftswertung belegten die Freien Wähler mit 179 Rin-
gen den dritten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich der Tanzsport-
club mit 179 Ringen. Der Sieg in der Mannschaftswertung ging an 
die CDU mit 182 Ringen.
In der Wertung für den besten Einzelschützen belegte Stadtbürger-
meister Mattia DeFazio von der CDU mit einer 48er Serie den ersten 
Platz. Beste Einzelschützin wurde Petra Chapuis-Roux vom Tanz-
sportclub mit 47 Ringen. In der Jugendwertung belegte Clemens 
Rickart von der CDU mit 43 Ringen den ersten Platz.
Der Preis für die größte Beteiligung ging an den DRK Ortsverband 
Landstuhl mit 22 Teilnehmern.
Unser herzlicher Dank geht an alle Vereine, die dieses Jahr am Stadt-
pokalschießen teilgenommen haben.

Vortrag „Vom Krankengeld zur Rente 
wegen Erwerbsminderung “

Der Betreuungsverein der Behindertenhilfe Westpfalz e.V. lädt am 10. 
Oktober 2024 um 17:30 Uhr alle Interessierte in die Räumlichkeiten 
des ÖGW (vormals Reha Westpfalz), Personalraum Tageförderstätte, 
Langwiedener Straße 12, 66849 Landstuhl zum Thema „Vom Kran-
kengeld zur Rente wegen Erwerbsminderung “ ein. Welche Vorausset-
zungen muss ich erfüllen um eine Rente wegen Erwerbsminderung 
durchzusetzen? Wann ist der richtige Zeitpunkt der Antragstellung? 
Wie läuft das Antragsverfahren ab? Neben der Beantwortung dieser 
Fragen werden auch alternative Wege zur Rente wegen Erwerbsmin-
derung aufgezeigt.
Aus organisatorischen Gründen wird um telefonische Voranmeldung 
unter Tel. 06371 934367 gebeten.

Alexander Barnsteiner mit 
Streckenrekord beim Sieben-Meilen-Trail
Bereits eine Woche nach seiner WM-Bronzemedaille im Berglauf 
nahm Alexander Barnsteiner schon wieder an den lokalen Laufver-
anstaltungen teil. Diesmal war er nicht die einzige Vertretung der LLG 
Landstuhl, sondern erhielt Unterstützung von Ribana Bauser, Mar-
tina Leubner und Hans-Joachim Berberich. Für diese war Alex jedoch 
bereits früh nicht zu sehen, denn er gab bereits zu Beginn ein Tempo 
vor, sodass er allein das Rennen in 43:10 Minuten zu Ende brachte. 
Damit war er nicht nur fast 90 Sekunden schneller als die Konkurrenz, 
sondern unterbot auch den bisherigen Streckenrekord um mehr als 
eine Minute! Es war wahrlich eine weltmeisterliche Leistung. Aber 
auch die anderen LLGler waren flott unterwegs. Als nächstes kam 
Hans-Joachim ins Ziel. Ribana folgte und konnte sich über den Alters-
klassensieg in der W50 freuen. Ebenfalls in ihrer Altersklasse ganz 
oben auf dem Podest stand Martina Leubner in der W60.

LLG Landstuhl bietet Nordic-Walking-
Kurs mit Faszientraining an

Ab dem 1. Oktober bietet die LLG Landstuhl einen Nordic-Walking-
Kurs an. Jedoch kümmern sich die TeilnehmerInnen hierbei nicht 
nur um ihre Ausdauer, sondern tun auch etwas für die eigenen Fas-
zien. Faszien sind Gewebestrukturen, welche Muskeln und Organe 
umhüllen und durch den ganzen Körper miteinander verbunden 
sind. Hier kann es jedoch zu Verklebungen kommen, die zu Schmer-
zen, Rückenproblemen und Verletzungen führen können. Der Kurs 
geht nun dagegen vor und bietet allen TeilnehmerInnen die Chance 
den eigenen Körper über acht Wochen besser kennenzulernen. Der 
Kurs findet in diesem Zeitraum immer dienstags von 17:30 -18:30 
Uhr statt. Für externe TeilnehmerInnen wird eine Kursgebühr von 40 
€ erhoben. Die Anmeldung erfolgt bei der Trainerin Simone Müller 
via Telefon unter der Nummer +49 176 23569060. Die Plätze sind 
beschränkt.

Bitte beachten: Gestaltete Hinweise auf 
Veranstaltungen

Wir weisen darauf hin, dass gestaltete viertel-, halb- oder ganz-
seitige Ankündigungen der Vereine einmal kostenlos (1/4 Seite) 
veröffentlicht werden. Jede weitere Veröffentlichung ist kosten-
pflichtig.
Nehmen Sie hier bitte Kontakt mit dem Verlag auf (06502 9147-
300).
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SPOTS Haus der Familie
Repair- Café:

Einmalige Terminänderung, nächster Termin am Mittwoch, den 
09.10.2024!

Mittelbrunn

Weinfahrt nach Neustadt
Der Traditionsverein Mittelbrunn organisiert eine Busfahrt nach Neu-
stadt/Weinstraße zu den „Haiselcher“.

Queidersbach

Männergesangverein  
Concordia 1886 e. V. Queidersbach

Der MGV Queidersbach sagt Danke!
Herrliches Spätsommerwetter und viele Besucher - eine ideale Vor-
aussetzung für ein gelungenes Weinfest an der alten Grundschule. 
Der Männergesangverein bedankt sich bei den vielen Helferinnen 
und Helfern für das riesige Engagement, ohne das, ein solches Fest 
nicht möglich wäre. Einen besonderen Dank an unsere Frauen vom 
MGV für das Backen der Kuchen und den Tischschmuck. Sie sind ein-
fach super! Auch ein Dankeschön an unsere aktiven Sänger und Mit-
glieder, die immer zum Gelingen beitragen. Auch ein Dankeschön an 
unseren Musiker Franz, der kurzfristig eingesprungen ist. Und natür-
lich ein dickes Dankeschön an die vielen Gäste, die mit uns gefeiert 
haben, die Queidersbacher, die immer bei uns sind, sowie die vielen 
Gäste aus den umliegenden Ortschaften. Insgesamt war unser Wein-
fest auch in diesem Jahr eine tolle Veranstaltung, die von gutem Wet-
ter gekrönt wurde.

Kirchenkonzert am 6. Oktober 2024
Der MGV Concordia veranstaltet am 6. Oktober 2024, ab 17.00 Uhr 
ein Konzert in der katholischen Kirche St. Antonius in Queidersbach, 
unter der Leitung unseres Chorleiters Heribert Molitor. Während des 
Konzerts werden Werke von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, 
Cesar Franck, u.a dargeboten. Die Ausführenden sind:
- Daniela Schick (Sopran)
- Stefan Schlipf (Klavier/Orgel)
- Instumentalensemble
- Sänger des MGV Queidersbach.
Der Eintritt für das Konzert beträgt 10.00 EUR. Der Kartenvorverkauf 
findet statt in den folgenden Geschäften:
- Bäckerei Schmitt, Queidersbach
- Metzgerei Strasser, Queidersbach
- Höhen-Apotheke, Queidersbach
Der MGV freut sich auf viele Besucher.

Männergesangverein
„ Concordia „ 1886 e.V.

Queidersbach

KKiirrcchheenn  --
                    kkoonnzzeerrtt
KKaatthh..  PPffaarrrrkkiirrcchhee  SStt..  AAnnttoonniiuuss  

QQuueeiiddeerrssbbaacchh
SSoonnnnttaagg,,  0066..  OOkkttoobbeerr  --

  1177..0000  UUhhrr
WWeerrkkee  vvoonn  FFrraannzz  SScchhuubbeerrtt  --
  LLuuddwwiigg  vvaann  BBeeeetthhoovveenn  --  CCeessaarr  FFrraanncckk  --
  FFeelliixx  MMeennddeellssssoohhnn  --  BBaarrtthhoollddyy  uu..aa..

AAuussffüühhrreennddee::  DDaanniieellaa  SScchhiicckk  --  SSoopprraann
                                              SStteeffaann  SScchhlliippff  --  KKllaavviieerr//OOrrggeell
                                              IInnssttrruummeennttaalleennsseemmbbllee

                                              MMGGVV  „„CCoonnccoorrddiiaa““
                                              11888866  ee..VV..  QQuueeiiddeerrssbbaacchh  
                                              LLeeiittuunngg  --    HHeerriibbeerrtt  MMoolliittoorr

EEiinnttrriitttt  1100,,0000  €€

KKaarrtteennvvoorrvveerrkkaauuff
BBääcckkeerreeii  SScchhmmiitttt  QQuueeiiddeerrssbbaacchh
MMeettzzggeerreeii  SSttrraaßßeerr  QQuueeiiddeerrssbbaacchh
HHööhheenn  --  AAppootthheekkee  QQuueeiiddeerrssbbaacchh
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Schopp

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

„Wurzelbehandlung“ am Schopper Taufbaum

Annika Herzmann und Bella Kolb nach erfolgreicher „Wurzelbehand-
lung“ am Taufbaum der Protestantischen Kirche Schopp

Reit- und Fahrverein Queidersbach
Reit- und Springturnier am 28. und 29.09.2024

Liebe Freunde und Mitglieder!
Unser diesjähriges Reit- und Springturnier findet am 28. + 29. Sep-
tember 2024 statt.
Damit das Turnierwochenende gelingt, müssen vor, während und 
nach der Veranstaltung einige Arbeiten erledigt werden. Hierfür sind 
folgende Termine am Reitplatz Stempelberg vorgesehen:
Donnerstag 26.09.24 16.00 Uhr Aufstellen der Zelte und 

Geräte
Freitag 27.09.24 15.00 Uhr Aufbau Reitplatz & Gastro-

nomie
Samstag 28.09.24 ca.

08.00 Uhr
Beginn der ersten Prüfung

Sonntag 29.09.24 ca.
08.00 Uhr

Beginn der ersten Prüfung

Montag 30.09.24 ab
10.00 Uhr

Aufräumarbeiten

15.00 Uhr Abbau der Zelte und Geräte
Für das leibliche Wohl wird bei allen Einsätzen gesorgt!
Zur besseren Planung der Helferlisten an den beiden Turnierta-
gen, meldet euch bitte bei
• Christine Bode 06371 616977 oder 0172 6689426 

für Hilfe am Kuchen-,Getränke- & Essensstand etc.
• Ulla Jung 0160 96425489 

für Parcoursdienst, Startertafel schreiben, Protokolle schreiben etc.
Wir freuen uns über jeden gestifteten Kuchen!
Auch über Blumenspenden, zum Schmücken des Turnierplatzes, 
wären wir sehr dankbar. Vereinseigene Blumenkästen sind vorhan-
den. Meldet euch hierfür bitte bei Christine Bode!
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und tatkräftige Unterstüt-
zung und bedanken uns im Voraus!

Eure Vorstandschaft

Herzliche Einladung zum Reit- und 
Springturnier am 28.+29.09.24

Liebe Freunde des Pferdesports,
nach einem Jahr Pause findet am kommenden Wochenende wieder 
unser traditionelles Reit- und Springturnier am Reitplatz Stempel-
berg statt.
Wir freuen uns, in diesem Jahr über 250 Nennungen verbuchen 
zu dürfen und laden Sie herzlich ein, die Reiter und ihre Pferde als 
Zuschauer zu unterstützen.
Samstags finden Dressur– und Jugendprüfungen bis zur zweithöchs-
ten Klasse M statt, der Sonntag steht ganz im Zeichen des Springs-
ports und natürlich dem beliebten Mannschaftswettbewerb.
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt, neben 
Kaffee und leckeren Kuchen, belegten Brötchen und dem Angebot 
unserer „Brotzelbude“ freuen wir uns, das Team der „DORFKIND-Bar“ 
als Caterer für das Mittagessen begrüßen zu dürfen. Samstags gibt 
es Champignon- und Lyonerpfanne, Sonntags sind darüber hinaus 
Bratkartoffeln mit Wurstsalat und Chili con Carne im Angebot.
Wir freuen uns auf 2 Tage mit schönem, ländlichen Turniersport zum 
Abschluss der grünen Saison und natürlich auf Ihren Besuch!

Ihr Reit- und Fahrverein Queidersbach

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 
Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 
von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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E-Jugend der TSG Trippstadt holt knappen Sieg im ersten Heim-
spiel
Am 2. Spieltag der Saison bestritt die E-Jugend der TSG Trippstadt ihr 
erstes Heimspiel. Trotz kühlerem, bewölktem, aber trockenem Wetter 
kämpften die jungen Talente in einem intensiven Match. Nach einem 
frühen Gegentor zeigte das Team starke Moral und drehte das Spiel.
Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Heimsieg zu Buche – zur 
Freude der stolzen Eltern und anwesenden Fans.

Danksagung - Kohlenbrennerfest
Die TSG 04 Trippstadt dankt allen Helferinnen und Helfern für die 
Unterstützung im Rahmen des Kohlenbrennerfestes 2024. Durch 
eure ehrenamtliche Arbeit und Hilfe konnten wir ein gelungenes Fest 
feiern. Ohne euch, wäre dies nicht möglich.
Danke auch an die vielen Besucherinnen und Besucher des Festes!
Wir hoffen, es hat euch gefallen!

Ergebnisdienst Aktiven und weitere 
Termine

1. Mannschaft: Bezirksliga
5. Spieltag: TSG Trippstadt – FC Fehrbach 6:0
Torschützen:
2x Maurice Mages
4x Max Lauhoff
6. Spieltag: TuS Schönenberg – TSG Trippstadt 1:4
Torschützen:
2x Max Lauhoff
2x Leander Gerhards
7. Spieltag: TSG Trippstadt – SV Alsenborn 3:3
Torschützen:
1x Leander Gerhards
1x Maurice Mages
1x Norman Riedl
2. Mannschaft: B-Klasse
3. Spieltag: SV Mehlbach – SG Trippstadt/Schmalenberg II 0:13
Torschützen:
3x Benedikt Schmitt
3x Finn Weik
2x Florian Lederer
3x Lukas Jörg
2x Paul Hager
4. Spieltag: SG Trippstadt II – SG Frankenstein/Weidenthal 7:1
Torschützen:
2x Luca Röckel
3x Lukas Jörg
1x Paul Hager
1x Benedikt Schmitt
5. Spieltag: SV Wiesenthalerhof II – SG Trippstadt II 0:7
Torschützen:
2x Tane Öztas
2x Lukas Jörg
1x Tobias Hanker
1x Jannis Hach
1x Felix Imhof
6. Spieltag: SG Trippstadt II – SG Siegelbach/Erfenbach II 2:3
Torschützen:
2x Luca Röckel
Die nächsten Spiele der 1. Mannschaft:
• Sonntag 29.9., 15 Uhr auf dem Fröhnerhof gegen FCK-Portugie-

sen
• Mittwoch 2.10., 19 Uhr in Trippstadt gegen den SV Gundersweiler
• Sonntag 6.10., 15 Uhr in Katzweiler
Die nächsten Spiele der 2. Mannschaft:
• Sonntag 29.9., 15 Uhr in Stelzenberg gegen den TDSV KL
• Sonntag 6.10., 13 Uhr in Katzweiler

Eine garantiert schmerzfreie Wurzelbehandlung besonderer Art 
nahmen die beiden Schopper Präparandinnen Annika Herzmann 
und Bella Kolb am Schopper Taufbaum vor. In 6 Stunden sortieren 
sie die an der Wurzel des Taufbaums über die Jahre angesiedelten 
Taufbaumbewohner*innen und legten dafür einen Ordner an. So 
können nun alle Interessierten die Taufkinder ab dem Jahr 2001 in 
chronologischer Reihenfolge direkt an der Wurzel des Taufbaums 
betrachten. Vielen Dank den beiden fleißigen Mädchen für ihre wun-
derbare Idee!

Landfrauen Schopp -  
Makramee-Kreativkurs

am 12.10.2024
Am Samstag, den 12.10.2024, findet um 13:00 Uhr ein Makramee-
Kreativkurs bei den Landfrauen Schopp im Rathaus statt.
Bitte folgende Materialien mitbringen:
• 1 scharfe Schere (Schneiderschere oder neue Papierschere)
• Maßband
• Kamm oder Tierhaarbürste
• 1 Plastikdeckchen
Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder: 5,00 €
Um Anmeldung unter Landfrauen-Schopp@gmx.de wird gebeten.

Stelzenberg

TV Stelzenberg
Abteilung Tischtennis

Bezirksliga
TuS Gerbach I - TVS I 9 : 4
Nur das Duo Wagner/Kettenring konnte ein Doppel gewinnen, so 
dass man von Anfang an im Hintertreffen war. Olli Wagner konnte 
seine Erfolgsserie nicht fortsetzen und unterlag zweimal trotz gro-
ßen Einsatzes nach fünf Sätzen. Kutschi Bönsch drehte den Spieß um 
und konnte sich jeweils im Entscheidungssatz behaupten. Genau so 
knapp wie Kieferling gewann, verlor Thomas Stucky nach der vollen 
Distanz, womit das Pulver an diesem Tag auch schon verschossen war. 
Eigentlich hatte man sich mehr erwartet, aber ohne nennenswertes 
Training wird sich da wohl nichts bessern. Sport ist eben Praxis und 
nicht Theorie, und die Konkurrenz schläft nicht. Für unser Team ist es 
noch Zeit aufzuwachen, denn sonst wird man den schmeichelhaften 
vierten Tabellenrang nicht halten können.
Bönsch/Kieferling -, Wagner/Kettenring 1, Stucky/Opp -, Bönsch 2, 
Wagner -, Kieferling 1, Opp -, Kettenring -, Stucky –
Kreisklasse B
SV Medard II - TVS III 4 : 6
Der lange Weg durchs Lautertal hat sich für unsere neuformierte 
dritte Mannschaft gelohnt. War der Spielstand durch den Doppelsieg 
von Kettenring/Lössl und dem Einzelerfolg im vorderen Paarkreuz 
durch Michael Schneider noch ausgeglichen, so sorgten Ritzert und 
Lössl für die Entscheidung, da sie hinten nur einen Satz abgaben und 
überlegen alle Matches gewannen. Dadurch erkämpfte man sich 
nach drei Spieltagen den respektablen zweiten Platz in der Tabelle.
Schneider/Ritzert -, Kettenring/Lössl 1, Kettenring -, Schneider 1, Rit-
zert 2, Lössl 2

Trippstadt

TSG 1904 Trippstadt
Neues von unserer E-Jugend

Erfolgreicher Saisonauftakt
Die E-Jugend der TSG Trippstadt feierte am Samstag, den 7.9., einen 
erfolgreichen Saisonauftakt.
Bei bestem Fußballwetter reisten zahlreiche Eltern mit nach Katz-
weiler, um die jungen Kicker anzufeuern. In einem spannenden 
Auswärtsspiel ging Trippstadt zur Halbzeit noch knapp mit 1:0 in 
Führung.
Doch nach der Pause platzte der Knoten, und das Team erspielte sich 
einen hohen Sieg.
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Kirche St. Antonius Queidersbach unter der Leitung von Pfarrer 
Stenz, mit Beteiligung von Messdienergruppen, Lektoren und Kum-
munionhelfern aus allen Gemeiden. Die musikalische Gestaltung des 
Gottesdienstes übernimmt die Kirchenchorgemeinschaft Kricken-
bach-Queidersbach unter der Leitung von Eva Ganjon, welche sich 
auch um das Orgelspiel kümmern wird.
Von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr lädt der Kirchenbauverein Queiders-
bach ein, zu Gaumenfreuden und Genüssen in gemütlicher Runde: 
Es gibt Kaffee und selbstgebackene Kuchen im Pfarrheim Quei-
dersbach. Wir bitten an dieser Stelle höflich um Kuchenspenden. Wer 
uns gerne mit einem Kuchen oder einer Torte unterstützen und die 
Kuchentafel bereichern möchte, der melde sich bitte bei:
Mathilde Däuber Tel: 06371-3187, Maria Appel Tel: 06371-15158 
oder Theresia Müller-Loos Tel: 06371-916945. Für jede Unterstützung 
schon jetzt ein herzliches `Vergelts Gott`. Diesen Festtag beschlie-
ßen wir mit einem musikalischen Leckerbissen:
Um 17:00 Uhr findet das Konzert des Männergesangverein Con-
cordia Queidersbach statt. Unter der Gesamtleitung von Heribert 
Molitor wirken neben dem Männergesangverein auch weitere 
Gesangssolisten, Orchester und Stefan Schlipf an der Orgel mit. 
Genießen Sie diesen besonderen Hörgenuss.
Wir freuen uns auf viele Besucher, die sich aus unseren Gemeinden 
und anderen Ortschaften auf den Weg machen, um das Patrozinium 
unserer Pfarrei mit allen Sinnen und Genüssen zu feiern.

Die Pfarrei heiliger Franz von Assisi

Kath. Kirchengemeinde Hl. Namen Jesu, 
Landstuhl

Samstag, 28.09.2024
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
17.30 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Vorabendmesse
Sonntag, 29.09.2024
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Heilige Messe zum 

Weihetag der Kirche
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe zu Erntedank, 

mitgest. von der Kita St. Markus
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Monatliches Jahrgedächtnis
Das monatliche Jahrgedächtnis der Verstorbenen der letzten 10 
Jahre im Monat September wird am kommenden Freitag, 27.09.2024 
um 18.00 Uhr in der Hl. Geist Kirche in Landstuhl gefeiert. Dazu herz-
liche Einladung.
Jubiläumskonzert
25 Jahre ökumenischer Kirchenchor Kindsbach
Am Samstag, 28. September 2024 findet in der kath. Kirche Mariä 
Heimsuchung in Kindsbach ein Jubiläumskonzert statt.
Anlass ist das 25jährige Bestehen des ökumenischen Kirchenchores 
Kindsbach. Es werden Lieder aus „25 Jahre ökumenischer Kirchen-
chor“ aufgeführt. Dazwischen sind instrumentale Darbietungen vor-
gesehen. Herzliche Einladung an alle Freunde des Chorgesanges und 
Musikliebhaber.
Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Spenden sind willkommen.
Pfarrbüro
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Landstuhl (Luitpoldstr. 10):
Montag-Donnerstag von 09.00-12.00 Uhr und freitags von 14.00-
17.00 Uhr.
Telefon: 06371-6198950, E-Mail: pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.de

Familienfest in der Kath. 
Kindertagesstätte St. Elisabeth 

Kindsbach
Am Freitag, den 13.09.2024 fand im Hof der Kath. Kindertagesstätte 
St. Elisabeth Kindsbach ein Familienfest statt. Die Kinder und Erziehe-
rinnen eröffneten das Fest mit fröhlichen Liedern. Die Leiterin Frau 
Lang und die Vorsitzende des Elternausschusses, Frau Wray, begrüß-
ten die Kinder und Eltern. Im Anschluss konnten die Kinder im Hof 
spielen und die Eltern hatten die Möglichkeit sich zu unterhalten. 
Die vielen Köstlichkeiten, die dankenswerter Weise von den Eltern 
zu einem Buffett zusammengetragen wurden, luden zum Probieren 
ein. Die Kinder hatten viel Freude an den Tattoos, die vom Elternaus-
schuss angeboten wurden. Durch die gute Zusammenarbeit von 
Elternausschuss, Eltern und Erzieherinnen konnte dieses schöne Fest 
gefeiert werden.

Förderverein der Gemeinde-
Kindertagesstätte Trippstadt e.V.

 

 
Anmeldung für einen Verkaufstisch +/- Kuchenspende 
unter foerderverein@kita.trippstadt.de 

Tischmiete: 12 Euro, Bezahlung via  
Kuchenspender erhalten 4 Euro Nachlass und  
zahlen nur 8 Euro! 

     

Karlstalhalle in Trippstadt 
   Sonntag, 29.9.2024  

     13-16 Uhr  
 

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und 
kalten Getränken für Groß und Klein gesorgt. 

-Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen- 

 

  

Kompletter Erlös aus Tischmiete und 
Kaffee-und Kuchenverkauf kommt den 
Trippstadter Kindergartenkindern zugute. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

   

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 29.09.2024:
9.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 06.10.2024:
9.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 13.10.2024:
9.30 Uhr Heilige Messe
Gottesdienste in Maria Schutz:
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich in den Räumen des Rathauses, Steig-
gasse 12. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
06306/9929746.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Feier des Patroziniums unserer Pfarrei in 
sechs Gemeinden

Pfarrei heiliger Franz von Assisi 
feiert das Patrozinium.
Am Sonntag, den 06.10.2024 
zelebriert unsere Pfarrei gemein-
sam mit den sechs dazugehörigen 
Gemeinden und laden alle Mit-
menschen herzlich ein.
Wir beginnen um 10:30 Uhr mit 
einem Festgottesdienst in der 
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Unbeflecktes Herz Mariä Linden
Kirchweihfest am 29.09.2024

Über das letzte Wochenende im September findet die diesjährige 
Kerwe in unserer Gemeinde statt.
Zum Festgottesdienst, der traditionell auch ein Teil der Kerwe ist 
und als Vorabendmesse bereits am Samstag, den 28. September um 
17:00 Uhr gefeiert wird, sind alle recht herzlich zum Mitfeiern ein-
geladen. Am Montag, den 30.09.24 um 10:00 Uhr gedenken wir im 
Requiem der Verstorbenen unserer Gemeinde, wozu herzliche Ein-
ladung ergeht.
Auch in diesem Jahr beteiligt sich der „Kirchenbauverein“ wieder mit 
seinem traditionellen Weinstand an der Kerwe. Der Verein hält eine 
große Auswahl an verschiedenen Weinen zum Verzehr bereit.
Unterstützen Sie mit Ihrem Kommen den Verein, der zur Erhaltung 
und Renovierung der kircheneigenen Gebäude in unserer Gemeinde 
beiträgt.
Wir wünschen allen frohe und vergnügliche Kerwetage!

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum Erntedankfest
Bibelwort zu Erntedank: „Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ (Psalm 145,15)
Sonntag, 29. September 2024:
9.45 Uhr Linden + Abendmahl
11.05 Uhr Schopp, Familiengottesdienst + Abendmahl in kind-

gerechter Form
Wir bitten um eine Kollekte für die Aufgaben in der pfälzischen Dia-
konie.

Erntedankaltar 2023 des Obst- und Gartenbauvereins - Protestantische 
Kirche Schopp
Urlaub Pfarrer Hust vom 30.09.24 bis einschließlich 20.10.24
Vertretung für Beerdigungen: Pfarrerin Höflich, Trippstadt, Tel. 06306 
329.
Kleidersammlung für Bethel vom 7.10. bis 12.10.24 - Achtung, 
keine Sammelstelle in Krickenbach!
Aus organisatorischen Gründen und um Kosten zu sparen sind wir 
von den v.Bodelschwing‘schen Stiftungen gehalten, nur 2 Sam-
melstellen bereitzuhalten: Schopp und Linden. Kleidertüten und 
Informationszettel liegen in den Kirchen für Sie bereit - auch in Kri-
ckenbach. Bitte geben Sie nur in diesem Zeitraum Ihre Kleider-
säcke ab und nicht - wie leider geschehen - schon lange vor dem 
Sammlungszeitraum in die privat genutzte Pfarrhausgarage!
Wir haben außerhalb des Sammlungszeitraums keine Lagermöglich-
keiten.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Prot. Pfarramt Schopp, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 06307 
395.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: www.dekanat-alsen-
zundlauter.de und auf YouTube unter „Schopp-Linden-Kricken-
bach“.

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Donnerstag, 26.9.2024
16 Uhr Konfirmandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus in 

Mittelbrunn

Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius 
Schopp, in der Pfarrei Heiliger 

Franziskus, Queidersbach
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten und Veranstal-
tungen
Mittwoch, 25.09.2024
18:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 6.10.2024
1040 Uhr Feier des Patroziniums Heiliger Franz von Assisi in 

Queidersbach
Sonntag, 13.10.2024
11:00 Uhr Amt mit Erntedank in Schopp
Senioren
Am Montag, 7. Oktober sehen wir uns wieder! –Herzliche Einladung - 
es gibt einiges zu feiern. Wir holen Sie auch gerne ab. Rufen Sie bitte 
die 4058 an. Seniorenfahrt in die Gartenschau nach Kaiserslautern. 
Wir müssen an diesem Montag auch für die Fahrt in die Garten-
schau besprechen und uns anmelden. Der Termin ist donnerstags, 
wie beim letzten Treffen schon besprochen. am 10. Oktober 2024, 
Abfahrt 13:30 Uhr am Rathaus. Die Fahrt ist kostenfrei, der Eintritt 
kostet 5,-- €. Auch da gilt: Rufen Sie bitte an, wenn Sie abgeholt wer-
den möchten. Am 2. Oktober muss unser Training leider ausfallen, 
weil die Turnhalle andersweitig belegt ist. Am 9. Oktober geht es wei-
ter mit Sitzyoga. Seid gespannt und immer dabei!
Taufe
Herzlich begrüßen wir in der Kirchengemeinde Sophie Ufer, die 
am 15. September in unserer wunderschön geschmückten Kirche 
getauft wurde.
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Wir lieben und leben Unterschiedlichkeiten – dennoch gemeinsam.
Montags 19.30 Uhr
Hauskreis in Waldmohr
Mittwoch „Bistro“
9.30 Uhr – 12.00 Uhr
für Freunde-Neugierige-Wissbegierige-Kommunikative-Stille 
Suchende
www.baptisten-landstuhl.de
Kontakt: bruno@efg-landstuhl.de
„Kirche am Rathaus“ Am Rathaus 5 66849 Landstuhl
Wir freuen uns auf viele Begegnungen!

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Herzliche Einladung zum muskalischen 
Gottesdienst am Sonntag, 29.09.2024, 17 Uhr in der 

Ev. Kirche in Trippstadt.
Der Gottesdienst wird gestaltet mit Gesang (Iris Schmitt) und Gitarre 
(Stefan Stein)

Kirchenchor: probt dienstags ab 19 Uhr
Posaunenchor: probt donnerstags ab 19 Uhr

Präparandenstunde:
Am Freitag, 27.09.2024, beginnt der Präparandenunterricht.
Eingeladen sind die Jugendlichen des Geburtsjahrgangs 2012, die im 
Frühjahr 2026 konfirmiert werden wollen.
Wir treffen uns 16 Uhr im Gemeindehaus in Trippstadt, Steiggasse 4.
Kontakt Pfarrerin Höflich:
Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306/329
Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Landstuhl-Stadt 
und Kindsbach

Donnerstag, 26. September
15.30 Uhr Präparanden- und Konfirmandenstunde Kindsbach

Freitag, 27.9.2024
15 Uhr Konfirmandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus in 

Mittelbrunn
Sonntag, 29.9.2024
9.30 Uhr Obernheim
10.30 Uhr Mittelbrunn

In beiden Orten feiern wir Gottesdienst mit Abend-
mahl zu Erntedank.

Mittwoch, 2.10. 2024
10.30 Uhr Gottesdienst in der Schernau.
Die Kirchengemeinde Mittelbrunn sucht ab 1. November eine neue 
Kirchendienerin/einen neuen Kirchendiener. Genaueres über die 
Arbeit erfahren Sie im Pfarramt Mittelbrunn.
Pfarrerin Stephanie Nolte, Kirchenstr. 12a, 66851 Mittelbrunn, 
06371/17246

Prot. Kirchengemeinden 
Bruchmühlbach-Vogelbach-Hauptstuhl

Nächste Gottesdienste:
29.09.2024
10:00 Uhr Vogelbach (Pfrn. Holighaus)
06.10.2024
09:30 Uhr Erntedankgottesdienst in Bruchmühlbach
11:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Hauptstuhl
15:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Vogelbach
jeweils mit Abendmahl und Pfrn. Holighaus
Senior*innen-Gottesdienste:
26.09.2024:
10:00 Uhr Haus Edelberg
17.10.2024
10:00 Uhr Haus Waldkrone
Weitere Termine:
08.10.2024:
16-19:00 Uhr Konfi Nachmittag, Ev. Gemeindehaus Vogelbach
09.10.2024:
14:30 Uhr Frauenbund Vogelbach, ev. Gemeindehaus
Newsletter zu den Gebäuden in Bruchmühlbach
Wer über die Entwicklungen zum Gemeindezentrum und zum Pfarr-
haus immer auf dem neusten Stand bleiben möchte kann sich in 
unseren Newsletter eintragen. Dafür einfach eine Mail ans Pfarramt 
schicken (s.u.). Sie erhalten dann den Link zur Anmeldung.“
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach
Alessa Holighaus - Pfarrerin der Evangelischen Kirche der Pfalz im 
Dekanat Homburg
Eichenhübel 14, 66892 Bruchmühlbach
Tel. 06372-6761, e-mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten!
10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst anschließend Kaffee + Keks
Montags 19.00 Uhr
Hauskreis Am Rathaus 5 Landstuhl
Hier treffen sich Menschen aus verschiedenen
Gemeinden + Konfessionen.
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• In schlecht gedämmten Gebäuden kann eine Wärmepumpe ohne 
zusätzliche Energiesparmaßnahmen eventuell nicht effizient betrie-
ben werden. Falls solche Maßnahmen am Gebäude nicht zeitnah 
möglich sind, kann die Kombination einer Wärmepumpe mit einer 
bestehenden Gas- oder Ölheizung eine sinnvolle Übergangslösung 
sein.
• In der Regel deckt die Wärmepumpe die Grundlast des Gebäudes. 
Sie ist also den Großteil des Jahres für den Heizbetrieb und auch für 
die Erzeugung von Warmwasser verantwortlich.
• Diese Übergangslösung schafft Zeit für eine umfassende energeti-
sche Modernisierung des Gebäudes. Danach kann dann die Wärme-
pumpe alleine die Wärmeerzeugung übernehmen.
• Weitere Informationen zu Wärmepumpen und alternativen Heizsys-
temen erhalten Sie in einem persönlichen Termin zur Energieberatung 
bei der Verbraucherzentrale oder unter: www.verbraucherzentrale-
rlp.de/welche-heizung
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 02.10.24 Sprechstunde: 
Am Vormittag in der Verbraucherberatungsstelle Kaiserslautern in 
der Fackelstraße 22 und am Nachmittag im Referat Umweltschutz, 
Rathaus Nord, Lauterstraße 2. Anmeldung unter: (0631) 92881 
oder 365 1150.
VZ-RLP

19.30 Uhr Stadtkirche Landstuhl - Konzert: The Gregorian 
Voices / Mittelalter trifft Moderne. Mit ihren beein-
druckenden Stimmen zeigen The Gregorian Voices 
wie lebendig gregorianischer Gesang heute klingen 
kann. In traditionellen Mönchskutten gekleidet, prä-
sentieren Ihnen die acht ukrainischen Solisten ein 
abwechslungsreiches Konzert mit einer faszinieren-
den Mischung aus geistlichen Gesängen des Mittelal-
ters und zeitgenössischen Pop-Klassikern. Vorverkauf: 
Buchhandlung Böhm Landstuhl oder online.

Samstag, 28. September
18.00 Uhr Jubiläumskonzert ‚25 Jahre Ökumenischer Kirchen-

chor Kindsbach‘ in der katholischen Kirche Kinds-
bach. Ein Schwerpunkt des Konzertes wird die „Messe 
a trois voix“ von Th.Dubois sein. Darüber hinaus wer-
den Werke von J.S. Bach, L. Lewandowski, A. Becker, 
G. Fauré, und zeitgenössischen Komponisten wie 
B.A. Schmidt, T. Baumann, und J.M. Michel zu Gehör 
gebracht. Mitwirkende sind der Ökumenische Kir-
chenchor Kindsbach unter Leitung von Gisela Glas-
Lorenz, Joachim Pallmann am Klavier und Monika 
Pallmann mit der Blockflöte. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 29. September
9.30 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche Landstuhl
10.30 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Dienstag, 1. Oktober
16.30 Uhr Präparanden- und Konfirmandenstunde Landstuhl
Sonntag, 6. Oktober
10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst, mit Abendmahl in der Prot. 

Kirche Kindsbach
Sonntag, 13. Oktober
10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst, mit Abendmahl in der Stadt-

kirche Landstuhl
Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prot-kirche-land-
stuhl.de

Ev. Freikirche – Calvary Chapel 
Kaiserslautern e.V.

Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Sonstige Mitteilungen

Gemeindeschwester Plus
Andrea Rihlmann
Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im Lan-
desprogramm
Gemeindeschwester plus

Telefon: 0631/7105-333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Persönlicher Kontakt nach vorheriger telefoni-
scher Absprache

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bür-
gerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. 
Die persönlichen Gespräche können im Wahlkreisbüro, Schloßstr. 4, 
in Landstuhl stattfinden. Ebenso kann die Sprechstunde telefonisch 
oder auch vor Ort erfolgen. Termine können gerne vorab unter der 
Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-schaeff-
ner.de, vereinbart werden.

Energietipp der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Wärmepumpen mit Gas- oder Ölheizung kombinieren
(VZ-RLP / 25.09.2024)

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Bestattungen
Saarbrücker Straße 26, Landstuhl 
06371- 616699 www.bestattungen-ruhesanft.de

Wir sind Tag und Nacht telefonisch erreichbar
- auch an Sonn- und Feiertagen!

• Bestattungsvorsorge • Behördengänge
•  Erd-, Feuer-, Seebestattungen
• Baumbestattungen
•  Überführungen im In- u. Ausland

Ruhe
 sanft

Trauer mitteilen ... 
und zeigen! 
Abschied nehmen ist nicht einfach.
Wir helfen Ihnen, Ihre Trauer
auszudrücken.
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Word97-2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF 
an uns zu senden.Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht 
überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken 
Sie auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. 
Die gewünschte Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-
Datei auf Ihren PC herunterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die 
Amtsblatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer  ..................................... 0631/369-2224
E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Robin Ludes ................................................ Telefon: 06371-805-1822
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/ 
Stadtwerke Landstuhl

Öffnungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist  wie 
folgt geöffnet:
Montags bis Mittwochs nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:, werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke  
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der gesamten Ver-
bandsgemeinde Landstuhl  ........................................ Tel.: 06371/912250

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) ................................................... Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ................................................................ Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ....................................... Tel.: 06371/912250

Forstamt Kaiserslautern
Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
Zuständig für alle Privatwälder in der Gemarkung Bann, Kricken-
bach, Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Öffnungszeiten Cubo-Sauna
Geöffnet ist die Sauna wie gewohnt zu folgenden 
Zeiten:
Dienstag-Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr
Freitag und Samstag 10:00 - 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertage 10:00 - 20:00 Uhr

Bitte beachten: Die Saunazeit endet 30 Minuten vor Schlie-
ßung!!

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der 

Verbandsgemeindeverwaltung
Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten Schul- und Sozialverwaltung
Die Schul- und Sozialverwaltung ist mit Ausnahme der Don-
nerstage täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Donners-
tags ist von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An den anderen 
Nachmittagen besteht jedoch die Möglichkeit Termine nach 
Vereinbarung wahrzunehmen.

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Terminvereinbarung unter: Tel. 06371/83125 
oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über  .................................... Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten  
der Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, 
Kaiserstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefoni-
scher Vereinbarung.........................................................  Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration  
und Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0173/2387888 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytali-
makis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 
Kaiserslautern, Zimmer 203 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Land-
stuhl bei Herrn Sofronios Spytalimakis unter 0173/2387888.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:
 peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@land-

stuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Friedhofsamt: friedhof@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme 

bitten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten 

Öffnungszeiten - Sprechstunden
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 
der Verbandsgemeinde Landstuhl bei dringlichen 

Bekanntmachungen
Der Verbandsgemeinderat Landstuhl hat in seiner Sitzung am 
29.08.2024 beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen 
wegen denen eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht 
ausschließlich elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. 
Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise 
die Bekanntmachung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe 
Kaiserslautern erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Umwelt- und Fremdenverkehrsausschusses der 
Verbandsgemeinde Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen 
auf Mittwoch, den 02.10.2024, 18:30 Uhr, im kleinen Sitzungssaal, 
Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Vorstellung des Projektes „Rockoper Sickingen“ auf Burg Nanstein
2. Verschiedenes- Anfragen und Mitteilungen

2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 19.09.2024
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Stiftung  
„VG Landstuhl hilft“

Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wurde im Jahr 2022 gegründet 
und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige und mildtätige 
Stiftungszwecke im Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl mit 
ihren Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stel-
zenberg, Trippstadt und der Sickingenstadt Landstuhl zu unter-
stützen, insbesondere
• des öffentlichen Gesundheitswesens
• der Jugendhilfe
• der Altenhilfe
• von Kunst und Kultur
• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
• der Bildung und Ausbildung
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• des Wohlfahrtwesens
• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuerschutzes
• des Sports
• der Heimatpflege und Heimatkunde
• mildtätiger Zwecke sowie
• des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten gemeinnüt-

ziger und mildtätiger Zwecke.
Helfen auch Sie uns, die gemeinnützigen, mildtätigen, sozialen 
und ehrenamtlichen Einrichtungen und Institutionen in unserer 
Verbandsgemeinde zu unterstützen.
Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wird im Rahmen des Konzeptes 
der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kaiserslautern“ geführt.
Bitte spenden Sie jetzt online! Jede Spende hilft!

Den QR-Code einfach über die Fotofunktion 
des Smartphones scannen oder alternativ die 
Startseite www.stiftergemeinschaft.de aufru-
fen, über das Suchfeld die Stiftung finden und 
dort spenden.
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Art und Name der Übung: FTX ARTREP Orientierungsausbildung/Ori-
entierungsmarsch
Leitung: FschJgRgt 26
Übungsraum: u.a. Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl
Truppenstärke: 60 Soldaten
Radfahrzeuge: 10
Boot : 0
Flugzeuge: 0
Hubschrauber: 0
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 30.08.2024
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Helikopter-Übungsflüge
Die Polygone-Station in Bann hat vom 30.09.2024 bis 02.10.2024 
jeweils vormittags und nachmittags Helikopter-Übungsflüge ange-
kündigt. Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt weist darauf hin, dass 
während dieser Zeit vor allem in Mittelbrunn, aber auch in angren-
zenden Gemeinden mit erhöhtem Lärm zu rechnen ist.

Wohnsitzanmeldung in der 
Verbandsgemeinde Landstuhl ab 

sofort digital möglich
Mit der elektronischen Wohnsitzanmel-
dung (eWA) wurde in der Verbandsgemeinde 
Landstuhl eine weitere Leistung nach dem 

Onlinezugangsgesetz (OZG) umgesetzt und damit die Möglich-
keit geschaffen, sich nach einem Zuzug oder Umzug innerhalb 
der Verbandsgemeinde einfach und bequem von zu Hause aus 
digital an- oder umzumelden. Sie finden das Angebot auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde unter www.landstuhl.de 
direkt auf der Startseite im Infofeld unter „Aktuelles“, in der Such-
funktion auf der Startseite unter dem Schlagwort „Umzug“ oder 
im Menü in unserem Serviceportal und dort unter „Leistungen 
und Formulare“. Für die Nutzung des Online-Dienstes ist auf-
grund des Sicherheitsniveaus des Dienstes die Identifikation über 
die BundID (auch bekannt als Nutzerkonto Bund oder künftig 
DeutschlandID) erforderlich. Dafür bedarf es eines Personalaus-
weis mit aktivierter eID-Funktion, der Installation der AusweisApp 
sowie eines aktivierten BundID-Kontos. Der Online-Dienst ist ein-
gebettet in die Informationsplattform www.wohnsitzanmeldung.
de, auf der sich auch alle relevanten Informationen zur Identifika-
tion und weiteren Voraussetzung finden und wurde im Rahmen 
eines länder- und ressortübergreifenden Digitalisierungsprojek-
tes unter Leitung der Senatskanzlei Hamburg nach dem „Einer-
für-Alle-Prinzip“ (auch bekannt als EfA-Prinzip) realisiert.
Mit der Elektronischen Wohnsitzanmeldung kann erstmals sicher, 
datenschutzkonform und einfach nachvollziehbar der gesamte 
Ummeldungsprozess von der Änderung der Adressdaten im Mel-
deregister bis hin zur Aktualisierung des Personalausweises sowie 
des Reisepasses bequem von zu Hause angestoßen und Ende-zu-
Ende digital abgewickelt werden. Die Zusendung der geänderten 
Adressaufkleber erfolgt postalisch. Das spart Zeit, die bei einem 
Umzug ohnehin immer knapp bemessen ist und ermöglicht eine 
bessere Nutzung der Ressourcen in unserem Meldeamt.

Nachtrag zu unserem Beitrag
„Verabschiedung der Beigeordneten, Rats- und 

Ausschussmitglieder der Verbandsgemeinde 
Landstuhl“ vom 18.09.2024 (Ausgabe KW38)

Während der Feierlichkeiten zur Verabschiedung der Beigeordneten, 
Rats- und Ausschussmitglieder wurden alle Verabschiedeten gewür-
digt. In unserem Pressebericht wurden aus Datenschutzgründen 
bewusst nur die in Anwesenheit Geehrten auch namentlich genannt.
Wir wurden gebeten folgenden Nachtrag zu veranlassen:
Geehrt wurde in Abwesenheit auch Heribert Sachs für seine 35-jäh-
rige ehrenamtliche Tätigkeit als Ratsmitglied.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 23.09-
06.12.2024 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betrof-
fen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der 
Übung:

ARTEP, MOVEX, RECC-EX - Sniper Training

Leitung: FschJgRgt 26
Übungsraum: u.a. Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl
Truppenstärke: 20 Soldaten
Radfahrzeuge: 5
Boot: 0
Flugzeuge: 0
Hubschrauber: 0
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungs-
munition:

ja

Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 04.07.2024
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 23.09.-
06.12.2024 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betrof-
fen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der 
Übung:

ARTEP RECCE-EX -Sniper Training

Leitung: FschJgRgt 26
Übungsraum: u.a. Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl
Truppenstärke: 20 Soldaten
Radfahrzeuge: 5
Boot: 0
Flugzeuge: 0
Hubschrauber: 0
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungs-
munition:

ja

Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 22.07.2024
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 23.09.-
27.09.2024 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betrof-
fen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
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Veranstaltungskalender 2025
An die Vorsitzenden der Vereine

und Organisationen in der Verbandsgemeinde Landstuhl

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vereine und Organisationen in der Verbandsge-
meinde Landstuhl bringen mit ihren Veranstaltungen, 
Festen, Konzerten, Ausstellungen und dem beliebten 
Markt- und Kerwetreiben jedes Jahr aufs Neue Lebens-
freude, Vielfalt und Freizeitmöglichkeiten in unsere 
Region. 

Auf diese Weise tragen Sie in hohem Maß zu einer posi-
tiven Wahrnehmung unserer Verbandsgemeinde als 
attraktivem Lebensraum, aber auch als lohnenswertes 
Ausflugsziel bei.

Natürlich möchten wir auch in diesem Jahr Ihre Veranstaltungen wieder mög-
lichst zahlreich, übersichtlich und aktuell zentral bündeln und gehen dafür mit 
dem Veranstaltungskalender einen neuen, digitalen Weg. Bereits im vergange-
nen Jahr konnten Sie sich mit unserem Online-Veranstaltungskalender vertraut 
machen und auch unser digitales Terminformular hat bereits Anklang bei Ihnen 
gefunden. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir mit diesem Angebot machen konn-
ten, bieten wir den Veranstaltungskalender 2025 erstmals ausschließlich 
online auf unserer Homepage unter www.landstuhl.de -> Kultur & Freizeit -> 
Veranstaltungen an. Erstmals nehmen wir auch Ihre Meldung ausschließ-
lich in Form unseres Online-Terminformulars entgegen. Sie finden dieses ab 
sofort auf der Starseite der Homepage www.landstuhl.de verlinkt.

Wenn Sie unser Angebot nutzen möchten, lassen Sie uns das ausgefüllte Online-
Formular bis spätestens Freitag, 08.11.2024 zukommen. Bei Rückfragen steht 
Ihnen unsere Amtsblattredaktion unter 06371/83-119 gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihren Beitrag und die gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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Tourist-Information

Tourist-Informationen
Tourist-Info VG Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12

tourismus@vglandstuhl.de, www.landstuhl.de
Öffnungszeiten:
Mo-Fr.: 09.00 - 12.00 Uhr und  13.00 - 16.00 Uhr
Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.facebook.com/mountainbikepark/
www.instagram.com/mtbparkpfaelzerwald/
Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag 10.00-13.00 Uhr
Mittwoch und Samstag 10.00-12.00 Uhr

Feiertage geschlossen

Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer Wehreinheiten

Die Übungen unserer 
Wehreinheiten finden 

wie folgt statt:

Aktive
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Linden
Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Mittelbrunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Stelzenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach

Neue Broschüre für Bauherren und 
Immobilienkäufer:

Klimaschutz bei der Gebäudeplanung bedeutet 
Lebensqualität

Verbandsgemeinde Landstuhl gibt in Kooperation mit der Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz kostenlose Broschüre mit wertvol-
len Tipps für Gebäude und Grundstück heraus
Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat in Kooperation mit der Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz eine neue, kostenlose Broschüre ver-
öffentlicht, die sich speziell an Bauherren, Bauinteressierte und 
Immobilienkäufer richtet. Unter dem Titel „Klimaschutz bei der 
Gebäudeplanung bedeutet Lebensqualität“ bietet die Broschüre 
wertvolle Tipps und praxisnahe Ratschläge für eine nachhaltige 
Gebäude- und Grundstücksgestaltung.
Die Broschüre richtet sich an all jene, die ein Gebäude planen, sanie-
ren oder umbauen möchten. Außerdem gibt sie einen Überblick zur 
klimagerechten Gestaltung von Gärten und sonstigen Freiflächen. 
Hintergrund dieser Initiative ist der fortschreitende Klimawandel, der 
sich unter anderem durch eine deutliche Zunahme extremer Wetter-
ereignisse bemerkbar macht. Hitzeperioden, Dürrephasen und Star-
kregen stellen Bauherren vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig 
wächst der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bei der Energiever-
sorgung angesichts steigender Energiepreise und zunehmenden 
Unsicherheiten bei den fossilen Energieträgern.
Die in der Broschüre aufgezeigten Maßnahmen bieten nicht nur die 
Möglichkeit, aktiven Umweltschutz zu betreiben, sondern mittel- bis 
langfristig auch in erheblichem Umfang Kosten einzusparen. Darü-
ber hinaus lässt sich mit gut durchdachten Maßnahmen die Lebens-
qualität das ganze Jahr über steigern - drinnen wie draußen.
„Ich freue mich sehr, dass die Verbandsgemeinde Landstuhl eines der 
zahlreichen kostenlosen Angebote der Energieagentur Rheinland-
Pfalz angenommen hat. Mit der neuen Broschüre „Klimaschutz bei 
der Gebäudeplanung bedeutet Lebensqualität“ wird den Bürgerin-
nen und Bürgern ein umfassender Überblick geboten, was sie auf 
Gebäude- und Grundstücksebene ganz konkret für den Klimaschutz 
tun können und welche Vorteile sie selbst dadurch genießen dürfen.“, 
so Katrin Schmidt, Referatsleiterin Energierecht & Bauleitplanung bei 
der Energieagentur Rheinland-Pfalz.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit die 
Broschüre ab sofort kostenfrei ausschließlich in digitaler Version auf 
unserer Homepage www.landstuhl.de direkt auf der Startseite oder 
im Menü unter Bauleitpläneonline herunterladen. Der Downloadlink 
ist: https://www.landstuhl.de/de/die-verbandsgemeinde/bebau-
ungsplaene/handreichung-bauherren-landstuhl-web.pdf?cid=1o9t.

Roswitha Schäfer in den Ruhestand 
verabschiedet

Am Mittwoch, 18.09.2024 verabschiedete Bürgermeister Dr. Peter 
Degenhardt Reinigerin Roswitha Schäfer nach über 26 Jahren Dienst 
in den Ruhestand. Die Reinigerin, die zunächst bei der ehemaligen 
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd tätig war und mit der Fusion 
zur heutigen Verbandsgemeinde Landstuhl wechselte, war viele 
Jahre an der Realschule Plus in Queidersbach eingesetzt und fei-
erte im vergangenen Jahr ihr 25. Dienstjubiläum.Der Bürgermeister 
dankte Roswitha Schäfer für ihren zuverlässigen, langjährigen Dienst 
und wünschte für die kommenden Jahre alles Gute. Dr. Degenhardt 
überreichte neben der Verabschiedungsurkunde auch einen Strauß 
Blumen sowie eine Flasche Bürgermeistersekt. Der Abteilungsleiter 
der Abteilung Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo Michael 
Hempfling und die Büroleiterin Sibylle Scherer schlossen sich den 
guten Wünschen für Frau Schäfer an.
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Engagement und Umweltbewusstsein. Unterstützt durch die Bereit-
stellung von Container, Greifzangen, Handschuhe etc. sowie die 
Organisation des Abtransportes wurden sie hierbei neben der Stadt 
Landstuhl von dem Bauhof Landstuhl, der ZAK Kaiserslautern sowie 
den Hausmeistern der Schule.

Der Tag startete mit einem gemeinsamen Frühstück, das die Stadt 
Landstuhl mit frischen Brötchen für alle unterstützte. Derart gestärkt 
hatten die in Gruppen eingeteilten fleißigen Helferinnen und Helfer 
nach knapp drei Stunden Arbeit zahlreiche prall gefüllte Müllsäcke 
gesammelt. Ein großer Container stand bereit, um die beeindrucken-
den „Fundsachen“ zu lagern – darunter diesmal Kühlschränke, ein 
Gasgrill, einige Autoreifen und ein reparaturbedürftiger Rollator.
Stadtbürgermeister Mattia De Fazio bedankte sich bei den Jugend-
lichen für ihren Einsatz und betonte die Wichtigkeit, Bewusstsein für 
den eigenen Umgang mit der Umwelt zu schaffen. Auch Schulleite-
rin Dagmar Frank zeigte sich begeistert vom Engagement und war 
sich sicher, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem guten Gefühl, 
etwas Wertvolles geleistet zu haben, nach Hause gingen.

Schulsozialarbeit  
an der Grundschule Queidersbach

Seit 16.09.2024 ist Frau Hill als Schulsozialarbeiterin an der Grund-
schule Queidersbach eingesetzt. Durch die Unterstützung des 
Landes Rheinland-Pfalz und der Kooperation zwischen Verbandsge-
meinde Landstuhl und Kreisverwaltung Kaiserslautern konnte Frau 
Hill als Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Kaiserslautern gewonnen 
werden mit einem Stellenumfang von 50% ihre Tätigkeit vor Ort zu 
umzusetzen. Sie wird in der Regel mittwochs und donnerstags sowie 
14-tätig freitags vor Ort erreichbar sein.
Sie ist Ansprechpartner für Schüler*innen und Eltern. Schule und 
Schulsozialarbeit sehen sich gegenseitig als gleichwertige Partner, 
die arbeitsteilig miteinander zur Lösung gemeinsamer Probleme 
beitragen. Für beide Partner steht das Wohl des Kindes/des Jugendli-
chen an oberster Stelle als fachlich eigenständige Institutionen unter 
Wahrung des Datenschutzes.
Zentrale Aufgaben der Schulsozialarbeit sind u.a. Einzelfallhilfe, sozi-
alpädagogisches Handeln mit Klassen oder Schülergruppen oder 
freizeitpädagogische Angebote und Projekte.

(v.l.n.r. Herr Hempfling, Frau Wilhelm, Frau Brenk, Frau Hill, Herr Molter)

Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 
Feuerwache Landstuhl

Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, 
Feuerwache Linden

Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 
Feuerwache Queidersbach

Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, 
Feuerwache Schopp

Trippstadt Jeden Montag 18.00 - 20.00 Uhr, 
Feuerwache Trippstadt

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Landstuhl Jeden Freitag 18:00-19:00 Uhr 

Feuerwache Landstuhl
Schopp Jeden Dienstag 16:30 – 17:30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Stelzenberg Jeden zweiten 

Dienstag
17:00 -18:00 Uhr, 
Feuerwache Stelzenberg

Aus unseren Schulen

Besuch der Don-Bosco-Grundschule 
beim Obst- und Gartenbauverein

Die Klasse 2 der Don-Bosco-Grundschule durfte am Dienstag, dem 
17.09.2024 beim Obst- und Gartenbauverein beim Keltern von 
Apfelsaft zuschauen. Bei der Ankunft am Vereinsheim wurden die 
Schülerinnen und Schüler von drei Mitgliedern des Obst- und Gar-
tenbauvereins empfangen und erhielten einige Infos über Äpfel und 
die Obstsorten, die im Vereinsgarten wachsen. Anschließend konn-
ten die Kinder beim Pressen der Äpfel und beim Abfüllen des Safts 
nicht nur zuschauen, sondern durften auch ganz stolz mithelfen. 
Selbstverständlich erhielten die Jungs und Mädchen auch eine Kost-
probe des köstlichen frisch gepressten Apfelsafts. Der Saft erhielt 
viel Zuspruch und so gab es sogar Nachschlag. Alle durften am Ende 
noch Fragen stellen, bekamen auch Äpfel zum Verkosten und erhiel-
ten Saft zum Mitnehmen in die Schule. Der Unterrichtsgang hat den 
Kindern viel Spaß gemacht und sie haben einiges Wissenswertes 
erfahren. Ein herzliches Dankeschön an die drei Mitglieder des OGV 
für ihr Engagement und den schönen Ausflug.

Aktion „Dreck-weg-Tag“ der IGS 
Landstuhl

Am ersten Nanstein-Tag des Schuljahres 2024 veranstalteten die 
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe der IGS Am 
Nanstein den mittlerweile traditionellen „Dreck-weg-Tag“. Zum vier-
ten Mal in Folge zogen sie zusammen mit ihren Stammkursleiterin-
nen und Stammkursleitern durch die Straßen von Landstuhl, um die 
Stadt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Mit diesem Ein-
satz setzten die Jugendlichen erneut ein starkes Zeichen für soziales 
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Bann
Ortsbürgermeister Michael Klingel
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr
Terminvereinbarung unter
Tel. 06371/2475 (Gemeindehaus) o. 06371/5945123
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Bann bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Bann hat in seiner Sitzung am 26.08.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt.  Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Klingel, Ortsbürgermeister

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister Nader Samadi Tehrani
Sprechstunde dienstags von 16.00 - 18.00 Uhr im
Bürgerhaus oder nach tel. Vereinbarung
Tel.-Nummer 0172- 6972928

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Hauptstuhl bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Hauptstuhl hat in seiner Sitzung am 04.09.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Samadi Tehrani, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Neubaugebiet offiziell übernommen - 
Ein bedeutender Meilenstein  

für unsere Gemeinde!
Am Mittwoch, 18.09.2024 haben wir – der Ortsbürgermeister, 
gemeinsam mit Mitgliedern des Gemeinderats und in Zusammenar-
beit mit der Verbandsgemeinde Landstuhl – das Neubaugebiet im 
Vorstufenausbau offiziell vom Erschließungsträger (WVE) übernom-
men. Damit rückt der Start der Bauarbeiten für die Bauherren in greif-
bare Nähe.

Bürger und ihre Umwelt

Müllabfuhrtermine
vom 25.09.2024 bis 02.10.2024

Datum Bezirk Mülltyp
25.09.2024 Trippstadt Restmüll, Gelber Sack

Wilsteinerhof Restmüll, Gelber Sack
26.09.2024 Bann Bioabfall

Breitenau, Maudensteig Bioabfall
Krickenbach Bioabfall
Linden Bioabfall, Papiermüll
Neuhöfertal, Meisertal Bioabfall
Queidersbach Bioabfall, Papiermüll
Schopp Bioabfall, Papiermüll
Stelzenberg Bioabfall

27.09.2024 Hauptstuhl, Forsthaus Neu-
bau

Restmüll, Gelber Sack

30.09.2024 Mittelbrunn, Mittelbrunner 
Mühle,
Mühlbergerhof, Weiherhof

Restmüll, Gelber Sack

Oberarnbach, Weiherberghof,
Wiesenhof

Restmüll, Gelber Sack

01.10.2024 Kindsbach Restmüll, Gelber Sack
Landstuhl Stadt Bezirk 1 Restmüll, Gelber Sack
Landstuhl Stadt Bezirk 2 Restmüll, Gelber Sack
Landstuhl-Atzel, Bildscha-
cherhof,
Forsthaus Breitenwald

Restmüll, Gelber Sack

Landstuhl-Melkerei, Forsthaus
Kahlenberg, Burg Nanstein

Restmüll, Gelber Sack

02.10.2024 Trippstadt Bioabfall, Papiermüll
Wilsteinerhof Bioabfall, Papiermüll

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen  

ab April 2024
Bann
Mittwoch, 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 17.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 13.00 bis 17.00 Uhr
Oberarnbach
ganzjährig
Mittelbrunn
ganzjährig
Landstuhl
Dienstag, 17.00 bis 20.00 Uhr
Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr
Hauptstuhl
Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 12.00 bis 17.00 Uhr
Kindsbach
Donnerstag, 16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag, 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 13.00 bis 17.00 Uhr
Schopp
ganzjährig
Trippstadt
Mittwoch, 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 11.00 bis 17.00 Uhr
Queidersbach/Linden/Krickenbach
Dienstag, 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr
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Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Kindsbach, Herr Frank 
Niermann, Wahlvorschlag 2, CDU, hat das auf ihn gefallene Mandat 
zum 28.08.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Als Nachfolger wurde Frau Silke Walle, Wahlvorschlag 2, CDU, beru-
fen. Frau Walle hat die Wahl angenommen. Ich stelle daher gemäß 
§ 45 KWG in Verbindung mit § 64 KWO fest, dass Frau Silke Walle ab 
dem 28.08.2024 Nachfolgerin von Herrn Frank Niermann ist.

Kindsbach, den 18.09. 2024
gez. Müller

Wahlleiter für die Gemeinderatswahl

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO)

hier: Anordnung zur Entfernung eines 
Durchfahrtsverbots, sowie Anordnung Aufstellung 
VZ „unebene Fahrbahn“ und VZ 10 km/h im Bereich 

der Steigstraße/ Kreuzstraße in Kindsbach
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zustän-
dige Straßenverkehrsbehörde aufgrund der §§ 44, 45, 46 und 47 
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche
Anordnung
1. In der Steigstraße in Kindsbach wird die Entfernung des Ver-

kehrszeichens 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ mit Zusatz-
zeichen 1026-38 „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ 
angeordnet.

2. Weiterhin wird in der Kreuzstraße die Entfernung des Verkehrs-
zeichens 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ mit Zusatzzeichen 
1026-38 „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ angeord-
net.

3. Die Verkehrszeichen 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ mit 
Zusatzzeichen 1026-38 „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr 
frei“ sind in beiden Straßen zu entfernen.

4. Aus beiden Richtungen kommend werden die Verkehrszeichen 
112 „unebene Fahrbahn“ und das Verkehrszeichen 274-10 „Zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit 10km/h“ angeordnet.

5. Aus beiden Richtungen kommend sind die Verkehrszeichen 112 
„unebene Fahrbahn“ und das Verkehrszeichen 274-10 „Zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 10km/h“ aufzustellen.

6. Die Aufstellung der Verkehrszeichen geschieht nach dem beilie-
genden Beschilderungsplan, der Bestandteil dieser Anordnung 
ist.

7. Die Kosten für die Aufstellung, Anschaffung und Unterhaltung 
der Verkehrszeichen obliegt gem. § 5 Abs. 1 Straßenverkehrsge-
setz (StVG) dem Träger der Straßenbaulast (Ortsgemeinde Kinds-
bach).

8. Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen 
wirksam.

Gründe
Aufgrund der regelmäßigen Nutzung durch den fließenden Verkehr 
soll das Durchfahrtsverbot aufgehoben werden.
Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten war es zudem erfor-
derlich, auf die schlechte Fahrbahnoberfläche hinzuweisen und die 
Geschwindigkeit auf 10km/h zu beschränken.

gez.
Meier

1. Beigeordnete
Diese Bekanntmachung kann auch auf unserer Homepage unter der 
Rubrik Amtsblatt-Online aufgerufen werden.

Schon bald können die ersten Baumaschinen anrollen und die Bau-
projekte beginnen.
Mein herzlicher Dank gilt allen, die uns tatkräftig unterstützt und die-
sen wichtigen Schritt möglich gemacht haben.

Ihr
Nader Samadi Tehrani

Ortsbürgermeister

Kindsbach
Ortsbürgermeister Michael Müller
Sprechstunde mittwochs von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77
Tel. Gemeindebüro: 06371/9188165 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Kindsbach bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Kindsbach hat in seiner Sitzung am 28.08.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt.
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Müller, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Wahlleiters
für die Wahl des Gemeinderates über die 

Feststellung und Einberufung von Ersatzpersonen 
für den Gemeinderat Kindsbach nach § 66 

Kommunalwahlordnung (KWO)
Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Kindsbach, Herr Luis Gut-
wein, Wahlvorschlag 7, FWG, hat das auf ihn gefallene Mandat zum 
28.08.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Als Nachfolger wurde Frau Nadine Krämer-Bernhard, Wahlvorschlag 
7, FWG, berufen. Frau Krämer-Bernhard hat die Wahl angenommen. 
Ich stelle daher gemäß § 45 KWG in Verbindung mit § 64 KWO fest, 
dass Frau Nadine Krämer-Bernhard ab dem 28.08.2024 Nachfolgerin 
von Herrn Luis Gutwein ist.

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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die Bekanntmachung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe 
Kaiserslautern erfolgt.
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Vatter, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Wahlleiters
für die Wahl des Gemeinderates über die 

Feststellung und Einberufung von Ersatzpersonen 
für den Gemeinderat Krickenbach nach § 66 

Kommunalwahlordnung (KWO):
Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Krickenbach, Herr Uwe 
Vatter, Wahlvorschlag 7, FWG, hat das auf ihn gefallene Mandat zum 
23.08.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Als Nachfolger wurde Herr Timo Vatter, Wahlvorschlag 7, FWG, beru-
fen. Herr Vatter hat die Wahl angenommen. Ich stelle daher gemäß § 
45 KWG in Verbindung mit § 64 KWG fest, dass Herr Timo Vatter ab 
dem 27.08.2024 Nachfolger von Herrn Uwe Vatter ist.
Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Krickenbach, Herr Jürgen 
Lösch, Wahlvorschlag 10, WZK, hat das auf ihn gefallene Mandat zum 
27.08.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Als Nachfolger wurde Frau Christine Gundall, Wahlvorschlag 10, 
WZK, berufen. Frau Gundall hat die Wahl angenommen. Ich stelle 
daher gemäß § 45 KWG in Verbindung mit § 64 KWG fest, dass Frau 
Christine Gundall ab dem 27.08.2024 Nachfolgerin von Herrn Jürgen 
Lösch ist.

Krickenbach, den 18.09.2024
gez. Vatter

Wahlleiter für die
Gemeinderatswahl

Sickingenstadt Landstuhl
Stadtbürgermeister Mattia De Fazio
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83111
E-Mail: Mattia.DeFazio@landstuhl.de
www.sickingenstadt-landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Januar: geschlossen
Feb., März: 10 – 16 Uhr
April bis Sept.: 10 – 18 Uhr
Okt., Nov.: 10 – 16 Uhr
Dezember: geschlossen
Montags

(außer feiertags): geschlossen
Preise:
Kinder (0 – einschl. 6 Jahre): frei
Kinder (7 – einschl. 17 Jahre): 2,00 €
Schüler (ab 18 J.), Studenten,
Auszubildende, FSJ/FÖJ*: 3,00 €
Ermäßigt
(Gruppe ab 10 Pers., Rentner*,
Schwerbehinderte*): 5,00 €
Erwachsene: 6,00 €
*Nachweis erforderlich
Schulklassen können die Burg Nanstein nach Voranmeldung 
weiterhin kostenfrei besuchen.
Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12, Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO)

hier: Anordnung zur Änderung eines bestehenden 
absoluten Haltverbots in der Straße Hirtenpfad in 

Kindsbach
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zuständige 
Straßenverkehrsbehörde auf Grund der §§ 44, 45, 46 und 47 der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche

Anordnung
1. In der Straße „Hirtenpfad“ in Höhe der Hausnummer 70 wird die 

Verlängerung des dort bereits bestehenden Haltverbots bis zur 
Einmündung Beethovenstraße angeordnet.

2. Das Verkehrszeichen 283-20 „absolutes Haltverbot – Ende“ ist zu 
entfernen und das Verkehrszeichen 283-30 „absolutes Haltver-
bot – Mitte“ ist an der selben Stelle aufzustellen.

3. Die Entfernung und Aufstellung geschieht nach dem beiliegen-
den Beschilderungsplan, der Bestandteil dieser Anordnung ist.

4. Die Kosten für die Entfernung der Verkehrszeichen obliegt gem. 
§ 5 Abs. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) dem Träger der Straßen-
baulast (Ortsgemeinde Kindsbach).

5. Die Anordnung wird mit der Entfernung der Verkehrszeichen 
wirksam.

Gründe
Die Tatsache, dass im Teilstück zwischen dem absoluten Haltever-
bot und der Einmündung Beethovenstraße Fahrzeuge parken, führt 
dazu, dass der An- und Abtransport von Containern am Bauhof oder 
Wertstoffhof behindert wird. Um dieser Problematik zu begegnen, ist 
eine Verlängerung des bestehenden Halteverbots erforderlich.

gez.
Meier

1. Beigeordnete
Diese Bekanntmachung kann auch auf unserer Homepage unter der 
Rubrik Amtsblatt-Online aufgerufen werden.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen.

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18:00 Uhr – 18:30 Uhr
Tel. 06307/993666
E-Mail: info@krickenbach.de
www.krickenbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Krickenbach bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Krickenbach hat in seiner Sitzung am 
27.08.2024 beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen 
wegen denen eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht 
ausschließlich elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. 
Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise 
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truktive Gespräche an folgenden Tagen auf dem Wochenmarkt vor 
der Stadthalle zur Verfügung:
- Freitag, 11.10.2024 von 11-13 Uhr
- Freitag, 25.10.2024 von 11-13 Uhr
- Freitag, 08.11.2024 von 11-13 Uhr
- Freitag, 22.11.2024 von 11-13 Uhr
Frau Kraft beantwortet nach Möglichkeit alle Fragen direkt vor Ort 
bzw. gibt Ihre Anliegen an die entsprechenden Stellen im Rathaus 
weiter.
Die Sickingenstadt Landstuhl möchte Ihnen liebe Bürgerinnen und 
Bürger und vor allem auch Ihnen, den Gewerbetreibenden in der 
Stadt, kurze Dienstwege und die möglichst rasche Erledigung Ihrer 
Anliegen rund um die Baustellenphase in der Kaiserstraße ermögli-
chen. Vor allem aber informiert Frau Kraft Sie über den Stand und 
den weiteren Ablauf der Phasen in den jeweiligen Bauabschnitten. 
Sie erreichen Frau Manuela Kraft auch wie folgt:
Tel: 0173-3947248
E-Mail: Manuela.Kraft@vglandstuhl.de

Ihr
Mattia De Fazio

Stadtbürgermeister der Sickingenstadt Landstuhl

Neugestaltung  
Martin-Butzer-Platz ist angelaufen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie auf dem Laufenden halten, was in unserer Stadt 
passiert. Viele von Ihnen sind nicht online auf den sozialen Medien 
unterwegs, deshalb ist es uns wichtig, Sie auch über das Amtsblatt, 
welches allen Haushalten in der Sickingenstadt und der Verbands-
gemeinde kostenlos zugeht, über den Stand unserer Baustellen zu 
informieren. Im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ wird gerade 
auf dem Martin-Butzer-Platz fleißig gebaut.

Anfang August begannen die Arbeiten zur Neugestaltung des 
Martin-Butzer-Platzes. Dieses durch die Stadtsanierung geförderte 
Projekt ist der zweite Bauabschnitt der Auf-wertung der Flächen zwi-
schen Adolph-Kolping-Haus und der Zehntenscheune.

Für die Neugestaltung der Plätze wurde vom Kaiserslauterer Stadt-
planungsbüro BBP ein Gesamtkonzept erarbeitet, dass der Öffent-
lichkeit im Februar 2022 vorgestellt und danach vom Stadtrat 
beschlossen wurde. Das erste Projekt, die Neugestaltung des Adolph-
Kolping-Platzes wurde Ende 2023 durch Fa. F.K. Horn fertiggestellt. 
Die gleiche Firma hat nach der Ausschreibung der Arbeiten nun auch 
den Auftrag zur Neugestaltung des Martin-Butzer-Platzes erhalten.

Museum der Sickingenstadt Landstuhl

Öffnungszeiten
Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten. Ab April 
sind alle Interessenten eingeladen, an einer monatlich 

stattfindenden Museums- und Altstadtführung teilzunehmen. 
Diese wird grundsätzlich im Amtsblatt angekündigt.
Informationen zu den Führungen finden Sie unter www.heimat-
freunde.Landstuhl. Für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind 
Führungen nach Absprache auch gesondert buchbar. Buchun-
gen bitte direkt bei Herrn Zimmer: gerne per Mail an Frank.Zim-
mer@landstuhl.de oder telefonisch unter 0176-30654254.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Sickingenstadt Landstuhl bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhlhat in seiner Sitzung am 
27.08.2024 beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen 
wegen denen eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht 
ausschließlich elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. 
Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise 
die Bekanntmachung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe 
Kaiserslautern erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

De Fazio, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Bauausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 01.10.2024, 
17:00 Uhr, im kleinen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwal-
tung, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Bauanträge
1.1 Bauantrag - Nutzungsänderung Friseursalon zu Nagelstudio, 

Kosmetik- und Massagesalon im Erdgeschoss-Kaiserstraße
1.2 Bauantrag - Sanierung und Sicherung eines Teilabschnitts der 

historischen Burgmauern-Burgweg
1.3 Bauantrag - Errichtung von zwei temporären

Klassenraumcontainen, Königsberger Straße
1.4 Bauantrag - Errichtung einer Funkübertragungsstelle für den 

öffentl. Mobilfunk, Breitenwald
1.5 Nachtrag zum Bauantrag- Neubau eines Wohngebäudes für 

betreutes Wohnen, Nikolaus-von-Weis-Str.
1.6 Bauantrag - Errichtung eines Schnellladeparks für

Elektrofahrzeuge-Bruchwiesenstraße
2 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 21.09.2024
gez. De Fazio

Stadtbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Frau Kraft informiert über die 
Umgestaltung der Kaiserstraße

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Ansprechpartnerin der Sickingen-
stadt Landstuhl für Stadtumbau, Umgestaltung Kaiserstraße, Frau 
Manuela Kraft, steht Ihnen für Ihre Fragen, Anregungen und kons-
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Mitzubringen sind: Leinwände oder Leinwand ab 30x40 cm, Malkittel, 
Mäppchen, Block DIN A 3, Pappteller oder Palette, evtl. Schwämm-
chen und weiches Tuch. Kursgebühr pro Termin: 10 €
Alle interessierten Kinder und Jugendliche können sich gerne unter 
der Telefonnummer 06371 / 1300 880 oder 06371 / 14652 sowie per 
E-Mail stadtbuecherei@landstuhl.de anmelden. Gerne könne Sie 
sich auch bei der Kursleiterin direkt unter a-schmalbach@t-online.de 
anmelden.

Advent
Landstuhler 1. bis 3. 

Advent
Freitag bis Sonntag

Kulinarische Genüsse · Winzerglühwein · Abwechslungsreiches Musikprogramm

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30.09.2024 // Gesucht werden Aussteller folgender Kategorien: 
Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko/Schmuck, Speisen- und Getränke 

Alle wichtigen Informationen für Teilnehmer/Aussteller unter www.landstuhler-advent.de 

Katholische Frauen der Pfarrei Landstuhl 
Stadt verkaufen selbstgemachten 

Fruchtaufstrich und Honig auf dem 
Wochenmarkt

Am Freitag, den 27.09.2024 werden die katholischen Frauen aus der 
Pfarrei Landstuhl Stadt wieder selbstgemachten Fruchtaufstrich und 
Honig auf dem Wochenmarkt anbieten. Der Erlös der Aktion wird 
wieder einem sozialen Zweck zugutekommen.
Attraktiv - Aktuell - Ansprechend
- Wochenmarkt in der Sickingenstadt Landstuhl -

Stadtbücherei 
der Sickingenstadt Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr... Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei-landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinland-Pfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming-Downloads

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Freitag 10.00 bis 13.00 Uhr und Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr

Stadthalle Landstuhl

Veranstaltungen Stadthalle Landstuhl
Café am Wochenmarkt

Das Café am Wochenmarkt der Stadthalle Landstuhl ist jeden Frei-
tag von 9:00 - 13.00 Uhr geöffnet. Falls es kalt oder regnerisch sein 
sollte, findet der gemütliche Plausch im Foyer der Stadthalle statt. 
Wie immer gibt es Kaffee und Kaltgetränke.
Bitte beachten Sie, dass das Café am

Freitag, den 27. September 2024
für dieses Jahr zum letzten Mal geöffnet ist.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Kommen!

Begonnen wurden die Arbeiten mit umfangreichen Abbrucharbei-
ten, insbesondere der Betontreppen und Mauern. Dabei wurden 
im Erdreich bisher unbekannte Kanäle und Teile von alten Gebäu-
dekellern gefunden. Da in diesem Bereich die neuen Stützwände 
gegründet werden, wurden entsprechende Bodenverbesserungen 
erforderlich.
Nach dem Abbruch folgt nun der Aufbau von Mauern und Trep-
pen. Die neuen Mauern werden an den noch vorhandenen Bestand 
angeglichen und ebenfalls in Sichtbeton ausgeführt. Es entsteht ein 
barrierefreier Zugang zum Bürgerhaus und ein großer Platz mit Spiel-
flächen und Stzbänken.

Auf dem Platz werden Leitungen für Veranstaltungen verlegt und die 
Möglichkeit für die Aufstellung eines Gastronomie-Containers einge-
richtet. Zur Hauptstraße entsteht eine „grüne Kaskade“, die Bushalte-
stelle wird erneuert und erhält ein grünes Dach. Das Regenwasser 
des Platzes wird in einer unterirdischen Zisterne gesammelt und für 
die Bewässerung der Grünflächen und der drei neuen Bäume ver-
wendet.
Geplant ist, die Betonarbeiten noch in diesem Jahr fertigzustellen 
und die Gestaltung des Platzes im Frühjahr 2025 abzuschließen. Dann 
wird erkennbar, dass sich die am Adolph-Kolping-Platz begonnene 
Gestaltung mit neuem Pflaster, Mauern und neuer Beleuchtung über 
die Hauptstraße auf den Martin-Butzer-Platz ausweitet und somit der 
gesamte Stadtraum ein neues, zusammenhängendes Bild erhält.

Ihr
Mattia De Fazio

Stadtbürgermeister

Kunst-Samstage in der Stadtbücherei 
Landstuhl 2024

Die Künstlerin Angelika Schmalbach bietet zweimal im Monat offene 
Malkurse für Kinder und Jugendliche im Bürgerhaus Landstuhl an. 
Die Themen sind frei, Hilfe bei der Motivfindung, Gestaltung und Ein-
blicke in die Kunstwerke bekannter Maler werden gegeben.
Neue Termine bis Ende des Jahres:
Samstag, 14.09.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
(hier Anmeldung nur über a-schmalbach@t-online.de)
Samstag, 28.09.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 12.10.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 09.11.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 16.11.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 23.11.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 07.12.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 21.12.2024 von 10.00 - 12.00 Uhr
(Die Termine sind alle einzeln buchbar)



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 13 Ausgabe 39/2024 - Mittwoch, 25. September 2024

liz
e
n
zf
re
ie
-s
to
ck

b
ild

e
r-
m
a
ri
o
n
e
tt
e
-i
m
a
g
e
1
6
7
7
5
7
2
9

Premiere

28.11.

9:00 

Regie: Iris Beyer

Bühnenfassung: Frank Pinkus © Aufführungsrechte bei Vertriebsstelle und Verlag Deutscher Bühnenschriftsteller und 
                  Bühnenkomponisten GmbH, 22844 Norderstedt

Pinocc
hio

Familienvorstellungen

14.12.24 - 16:00 Uhr

15.12.24 - 16:00 Uhr

05.01.25 - 16:00 Uhr

Stadtwerke 
Landstuhl

STADTHALLE LANDSTUHL

Nach den Erzählungen von Carlo Collodi

Linden
Ortsbürgermeister Max Richtscheid
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0151/42507611

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Linden bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Linden hat in seiner Sitzung am 03.09.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Richtscheid, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Wahlleiters
für die Wahl des Gemeinderates über die 

Feststellung und Einberufung von Ersatzpersonen 
für den Gemeinderat Linden nach § 66 

Kommunalwahlordnung (KWO)
Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Linden, Herr Max Richt-
scheid, Wahlvorschlag 7, FWG, hat das auf ihn gefallene Mandat zum 
03.09.2024 niedergelegt. Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatz-
person zu berufen. Als Nachfolger wurde Herr Adam Nowrot, Wahl-
vorschlag 7, FWG, berufen. Herr Nowrot hat die Wahl angenommen. 
Ich stelle daher gemäß § 45 KWG in Verbindung mit § 64 KWO fest, 
dass Herr Adam Nowrot ab dem 03.09.2024 Nachfolger von Herrn 
Max Richtscheid ist.

 
Öffnungszeiten des 
Ticket-Servicebüro: 
 
Donnerstag:  15.00  18.00 Uhr 
Freitag: 10.00  13.00 Uhr 

www.stadthalle-landstuhl.de 
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM DER 
SICKINGENSTADT LANDSTUHL 
 
Kaiserstraße 39 
66849 Landstuhl 
Eingang Geschäftsstelle  
Von-Richthofen-Straße  
Tel. Nr. 06371 / 9234  0 
FAX: 06371 / 9234  40 
Email: info@stadthalle-landstuhl.de 

Pinocchio
Eine abenteuerliche Komödie für kleine und große Kinder nach den 
Erzählungen von Carlo Collodi

Aufführungsrechte bei:
Vertriebsstelle und Verlag Deutscher 
Bühnenschriftsteller und Bühnenkompo-
nisten GmbH, 22844 Norderstedt, Büh-
nenfassung: Frank Pinkus
Regie: Iris Beyer. Der Holzschnitzer 

Geppetto schnitzt aus einem Holzklotz eine Puppe mit Namen Pinoc-
chio. Zu seinem Erstaunen erwacht die Puppe zum Leben. Leider 
gerät Pinocchio immer wieder auf Abwege und stürzt damit seinen 
Vater Geppetto in tiefste Verzweiflung. Pinocchio verspricht unun-
terbrochen Besserung, aber lässt sich unter dem Einfluss schlechter 
Freundschaften ständig dazu verleiten, die Schule zu schwänzen 
und seinem Vergnügen nachzugehen. Dabei werden seine Gut-
gläubigkeit und seine Begeisterung von skrupellosen Lügnern und 
Geschäftemachern ausgenutzt. Aufgrund seines guten Herzens und 
der großzügigen Nachsicht Geppettos erkennt er am Ende seine Irr-
tümer und aus ihm wird ein liebenswert frecher Junge.
Aufführungstermine:
14.12.2024, 15.12.2024 und 05.01.2025 jeweils 16:00 Uhr
Eintrittspreise: Kinder 6,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon 06371 – 
92 34 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen & alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
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verantwortlich für Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt, 
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halte, Einzelbezug über den Verlag
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Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Veranstaltungsüberblick 2024
27.09.24 Schlachtfest der Feuerwehr
28.09. - 
01.10.24

Kerwe

18.10.24 Historisches Marionettentheater in der ev. Kirche
08.11.24 Martinsumzug des Kindergartens Linden
09.11. (Premiere)
30.11.2024 Theateraufführungen der Theatergruppe Linden

(Termine: 09.11., 16.11., 17.11., 23.11, 24.11. und 
30.11.2024)

29.11.24 Weihnachtskonzert in der ev. Kirche
7. - 8.12.24 Weihnachtsbaumverkauf Bämchersholveroi
14.12.24 Weihnachtsmarkt
21.12.24 Weihnachtskonzert in der Kulturfabrik Linden, 

19.00 Uhr

Grillhütte Linden
Wer ab sofort die Grillhütte mieten möchte, wendet sich bitte an:
objektbelegung@landstuhl.de, Telefonisch: 06371-83/132 (Herr 
Letizia)

Mittagessen für Senioren in Linden
Speiseplan

KW 40 vom 30.09.2024 – 04.10.2024
Montag:
Kichererbsen-Broccoli-Pfanne mit Vollkornbrötchen,
dazu Tomatensalat
* Bananen-Shake * 13,14,15
Dienstag:
Hähnchenbrust natur mit Rahmchampignons,
dazu Vollkornnudeln und grüner Salat
* Frisches Obst *13,14,15
Mittwoch:
Kürbiscremesuppe mit Bauernbrot
* Kaiserschmarrn mit Apfelmus * 13,15
Donnerstag:
geschlossen
Freitag:
geschlossen
Zusatzstoffe:
1 = Phosphat 2 = Geschmacksverstärker 3 = Antioxidationsmittel 
4 = Konservierungsstoff 5 = koffeinhaltig 6 = Farbstoff 7 = Süß-
stoff 8 = chininhaltig 9 = geschwefelt 10 = genetisch verändert 
11 = gewachst 12 = geschwärzt 13 = Milcheiweiß 14 = Eiklar 15 = 
Stärke 16 = Sojaeiweiß 17 = enthält eine Phenylalaninquelle

Mittelbrunn
Ortsbürgermeister Dr. Altherr
Sprechstunde nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914 oder 0173/3477127
walter.altherr@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde 
Mittelbrunn wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Montag, den 30.09.2024, 19:00 Uhr,
im Gemeindezentrum Mittelbrunn, Kirchenstraße 17, 66851 Mittelbrunn.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Wahl der/des Vorsitzenden
Nicht öffentlicher Teil

Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Linden, Herr Uwe Voll-
mer, Wahlvorschlag 7, FWG, hat das auf ihn gefallene Mandat zum 
03.09.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Als Nachfolger wurde Herr Jan-Niclas Mang, Wahlvorschlag 7, FWG, 
berufen. Herr Mang hat die Wahl angenommen. Ich stelle daher 
gemäß § 45 KWG in Verbindung mit § 64 KWO fest, dass Herr Jan-Nic-
las Mang ab dem 03.09.2024 Nachfolger von Herrn Uwe Vollmer ist.

Linden, den 17.09. 2024
gez. Richtscheid

Wahlleiter für die Gemeinderatswahl

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO)

hier: Kirchweih 2024 in Linden
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zustän-
dige Straßenverkehrsbehörde aufgrund der §§ 44, 45, 46 und 47 
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche

Anordnung
1. Die Flürchenstraße in der Ortsgemeinde Linden wird ab Einmün-

dung „Bergstraße“ bis zur Einmündung „Rosenstraße“ in der Zeit 
von Mittwoch, 25.09.2024, bis Mittwoch, 02.10.2024, für markt-
fremde Fahrzeuge gesperrt.

2. An den Einmündungen „Bergstraße“ und „Rosenstraße“ ist das 
Verkehrszeichen 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ mit einer 
Absperrschranke und 5 roten Warnleuchten aufzustellen.

3. Für die in Ziff. 1 aufgeführten Bereiche wird für den Zeitraum von 
Mittwoch, 25.09.2024, bis Mittwoch, 02.10.2024, ein absolutes 
Haltverbot angeordnet.
Die Verkehrszeichen 283 „absolutes Haltverbot“ sind mit den 
Zusatzzeichen „ab Mittwoch, 25.09.2024, 07.00 Uhr“ spätestens 
am Samstag, 21.09.2024, aufzustellen und entsprechend zu wie-
derholen.

4. Die Kosten für die Anschaffung, Aufstellung, Unterhaltung und 
Entfernung der Verkehrszeichen obliegt gemäß § 5 b Abs. 1 StVG 
dem Träger der Straßenbaulast (Ortsgemeinde Linden).

5. Diese Anordnung wird mit Aufstellung der Verkehrszeichen wirk-
sam.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Zustellung Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl schriftlich, in elektro-
nischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Ergänzender Hinweis:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere techni-
sche Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter

www.landstuhl.de
im Impressum aufgeführt sind.
Verwenden Sie im Falle der elektronischen Übermittlung des Wider-
spruchs nur die VPS-eMail-Adresse der Verbandsgemeindeverwal-
tung Landstuhl:

vglandstuhl@poststelle.rlp.de
Landstuhl, 20.09.2024

Verbandsgemeindeverwaltung
-Straßenverkehrsbehörde-

Diese Bekanntmachung kann auch auf unserer Homepage unter der 
Rubrik Amtsblatt-Online aufgerufen werden.

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Älteste Bürgerin  
der Gemeinde Mittelbrunn

Frau Elfriede Abel feierte ihren 101. Geburtstag im Kreise ihrer Familie 
und Verwandten. Die noch rüstige Seniorin war vorübergehend nach 
einem Krankenhausaufenthalt in einem Seniorenheim, sie konnte es 
aber kaum erwarten, wieder in ihre vertraute Umgebung zu Hause 
zu kommen.

Ortsbürgermeister Dr. Walter Altherr gratulierte im Namen der 
Gemeinde und als Kreisbeigeordneter im Namen des Landkreises zu 
diesem seltenen Jubiläum und wünschte Frau Abel noch einen wei-
teren schönen Lebensabend.

Oberarnbach
Ortsbürgermeister Reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Tel. 0173/3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Öffnungszeiten Jugendtreff und 
Seniorennachmittag

Der Jugendtreff ist jeden Dienstag von 16:00 -18:00 Uhr geöffnet.
Der Seniorennachmittag findet jeden 1. Dienstag im Monat von 
15:00 -18:00 Uhr statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Oberarnbach bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Oberarnbach hat in seiner Sitzung am 
04.09.2024 beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen 
wegen denen eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht 
ausschließlich elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. 
Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise 
die Bekanntmachung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe 
Kaiserslautern erfolgt.
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Klein, Ortsbürgermeister

2 Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019
Öffentlicher Teil
3 Beratung und Schlussbericht des Jahresabschlusses 2019

Mittelbrunn, den 18.09.2024
gez. Dr. Walter Altherr

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Mittelbrunn bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Mittelbrunn hat in seiner Sitzung am 22.08.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Dr. Altherr, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung der Ortsgemeinde 
Mittelbrunn

1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssat-
zung für das Jahr 2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan und 
seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 mit 
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen habe ich am 25. 
September 2024 dem Gemeinderat zugeleitet. 1. Der Entwurf der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 liegt mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen 
Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kai-
serstraße 49, Zimmer 206, bis zur Beschlussfassung über die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung durch den Gemeinderat zur Einsichtnahme 
aus. Außerdem stehen die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 
2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im Inter-
net unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mittel-
brunn haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser 
Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Kaiser-
straße 49, 66849 Landstuhl, Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtrags-
haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan 
und seinen Anlagen, einzureichen.
Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung 
oder an den Ortsbürgermeister, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, 
oder elektronisch an Buergerhaushalt@landstuhl.de einzureichen.
Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegan-
genen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Mittelbrunn, 25. September 2024
gez. Dr. Altherr

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Mittelbrunn

Die Niederschrift der Jagdgenossenschaftsversammlung vom 
04.04.2024 liegt zur Einsichtnahme vom 23.09.2024 bis zum 
13.10.2024 jeweils von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr aus. Einsichtnahme 
bei Herrn Jürgen Jotter, Kirchenstr. 6 in Mittelbrunn.

gez. Gerhard

Sonstige amtliche Mitteilungen

Termin zu Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet voraussichtlich am 
Donnerstag, den 17.10.2024 um 19:30 Uhr statt.
Die gemeinsame Fraktionssitzung der CDU, FWG und SPD findet 
am Montag, den 14.10.2024 statt.

gez. Dr. Walter Altherr
Ortsbürgermeister
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einschlägigen Bestimmungen zulässig ist. Dies ist auf der Startseite 
der Internetseite der Verbandsgemeinde bekannt zu geben.
(5) Sonstige dringliche Bekanntmachungen (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen) werden abweichend von 
Absatz 1 durch den Gemeinderat durch Beschluss bestimmten Zei-
tung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung 
nicht möglich ist.
Der Gemeinderatentscheidet durch Beschluss in welcher Zeitung die 
Bekanntmachungen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekannt-
zumachen.
(6) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht 
angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffent-
liche durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntmachung ist unverzüg-
lich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen 
Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht 
eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ausschüsse des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse mit folgenden Mit-
gliederzahlen:
Haupt- und Finanzausschuss 8 Mitglieder
Bau- und Ortsverschönerungsausschuss 8 Mitglieder
Friedhofsausschuss 8 Mitglieder
Landwirtschaftsausschuss Mitglieder
Kultur-, Jugend-, Sport- und Fremdenverkehrs-
ausschuss

8 Mitglieder

Kita-Ausschuss 8 Mitglieder
Rechnungsprüfungsausschuss 6 Mitglieder
(2) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses werden aus 
der Mitte des Gemeinderates gewählt.
(3) Die übrigen Ausschüsse können aus Ratsmitgliedern und sons-
tigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde gebildet 
werden. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied 
des Gemeinderates sein.
(4) Für jedes Mitglied ist ein persönlicher Stellvertreter zu wählen; für 
die Stellvertreter gelten die vorstehenden Regelungen nach Absatz 
2 und 3.

§ 3
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse
(1) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angele-
genheiten nicht übertragen ist, hat der Ausschuss innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Gemeinderates vorzu-
beraten. Dies gilt nicht, wenn eine Angelegenheit wegen Dringlich-
keit in die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung aufgenommen 
wird. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich meh-
rerer Ausschüsse, so obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss die 
Federführung.
(2) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte 
Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Gemeindera-
tes, soweit ihm die Beschlussfassung nicht wieder entzogen wird. Die 
Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt.
(3) Die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses umfasst alle 
Aufgaben und Angelegenheiten, soweit sie nicht durch ein Gesetz, 
diese Hauptsatzung oder durch Beschluss des Gemeinderates allge-
mein oder im Einzelfall einem anderen Ausschuss übertragen sind. 
In Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die in die Zustän-
digkeit anderer Ausschüsse fallen, kann der Haupt- und Finanzaus-
schuss beteiligt werden.
(4) Dem Bau- und Ortsverschönerungsausschuss wird die abschlie-
ßende Beschlussfassung über folgende Angelegenheiten übertra-
gen:
1. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Absatz 2 und des § 36 BauGB 
mit Ausnahme von § 31 Absatz 2, 3 und § 35 BauGB;
Die abschließenden Beschlussfassungen sind den Ratsmitgliedern 
in der darauffolgenden Sitzung des Gemeinderates vom Ortsbürger-
meister mitzuteilen.
(5) Der Friedhofsausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des 
Friedhofs.
(6) Der Landwirtschaftsausschuss ist zuständig für Angelegenheiten 
der Landwirtschaft, der Feld- und Wirtschaftswege und des Umwelt-
schutzes.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Urlaub Ortsbürgermeister
Herr Ortsbürgermeister Reiner Klein ist von 23.09.24 - 07.10 24 in 
Urlaub. Die Vertretung übernimmt der 1. Beigeordneter Uwe Prien 
Tel. 0171 8335103.

Queidersbach
Ortsbürgermeister Harald Vierling
Sprechstunde nach Vereinbarung, 
Tel. 0173/6695501
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Hauptsatzung der Gemeinde 
Queidersbach vom 16. September 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
§ 2 Ausschüsse des Gemeinderates
§ 3 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse
§ 4 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbür-
germeister
§ 5 Beigeordnete
§ 6 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
§ 7 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten
§ 8 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
§ 9 In-Kraft-Treten

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Queidersbach 
erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl.
Darüber hinaus erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen im 
Internet unter der Adresse „https://www.landstuhl.de“ unter der Rub-
rik Amtsblatt.
In besonderen Ausnahmefällen erfolgen öffentliche Bekanntma-
chungen auch ausschließlich elektronisch, auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde unter der Adresse „https://www.landstuhl.de“ 
und in der „mein Ort App“, soweit dies nach Maßgabe der jeweils ein-
schlägigen Bestimmungen zulässig ist. Dies ist auf der Startseite der 
Internetseite der Verbandsgemeinde bekannt zu geben. Soweit es 
sich um eine durch Rechtsvorschrift des Landes bestimmte Pflicht zur 
Veröffentlichung handelt, erfolgt die rein elektronische Bekanntma-
chung nach Maßgabe des § 14 EGovGRP. Im Übrigen erfolgen öffent-
liche Bekanntmachungen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Landstuhl; dies gilt insbesondere für Satzungen und sonstige orts-
rechtlichen Bestimmungen, in Fällen des § 1 Absatz 3 EGovGRP.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Aus-
legung im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht 
werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn 
der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des 
Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sie-
ben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Mög-
lichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, 
dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, 
gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Absatz 4 DVO zu § 27 
GemO des Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abwei-
chend von Absatz 1 ausschließlich elektronisch auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde unter der Adresse „https://www.landstuhl.
de“ und in der „mein Ort App“, soweit dies nach Maßgabe der jeweils 
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1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abrufbar.

Landstuhl, den 18.09.2024
gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Queidersbach bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Queidersbach hat in seiner Sitzung am 
16.09.2024 beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen 
wegen denen eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht 
ausschließlich elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. 
Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise 
die Bekanntmachung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe 
Kaiserslautern erfolgt.
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Vierling, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Wahlleiters
für die Wahl des Gemeinderates über die 

Feststellung und
Einberufung einer Ersatzperson für den 

Gemeinderat Queidersbach
nach § 66 Kommunalwahlordnung (KWO):

Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Queidersbach, Herr 
Harald Vierling, Wahlvorschlag 2, CDU, hat das auf ihn gefallene Man-
dat zum 30.07.2024 niedergelegt. Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine 
Ersatzperson zu berufen. Für ihn wurde als Nachfolger Herr Ralph 
Simbgen, Wahlvorschlag 2, CDU, berufen. Herr Simbgen hat die Wahl 
angenommen. Ich stelle daher gemäß § 45 KWG in Verbindung mit § 
64 KWG fest, dass Herr Ralph Simbgen ab dem 16.08.2024 Nachfolger 
von Herrn Harald Vierling ist.

Queidersbach, den 18.09.2024
gez. Vierling

Wahlleiter für die
Gemeinderatswahl

Sonstige amtliche Mitteilungen

Konstituierende Sitzung Gemeinderat 
Queidersbach

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Queidersbach hat in seiner 
konstituierenden Sitzung vom 16.09.2024 folgende Beschlüsse 
gefasst:
• Die ausgeschiedenen Ratsmitglieder werden zu Beginn der Sit-

zung vom geschäftsführenden Vorsitzenden Ralph Simbgen 
verabschiedet und geehrt; die neuen Ratsmitglieder werden ver-
pflichtet.

• Harald Vierling wird zum Ortsbürgermeister ernannt.
• Die Hauptsatzung wird einstimmig beschlossen.
• Waltraud Gries wird zur Ersten Beigeordneten, Wolfgang Schmitt 

zum Zweiten Beigeordneten und Herbert Stumpf zum Dritten 
Beigeordneten gewählt.

• Die Wahl der Ausschussmitglieder in den verschiedenen Aus-
schüssen erfolgt. Der Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen.

• Der neue Gemeinderat beschließt die Geschäftsordnung.

(7) Der Kultur-, Jugend-, Sport- und Fremdenverkehrsausschuss ist 
zuständig für alle Angelegenheiten aus den Bereichen Kultur, Sport 
und Fremdenverkehr, für Angelegenheiten der Jugend und jungen 
Erwachsenen sowie der Seniorenarbeit.
(8) Der Kita-Ausschuss ist zuständig für alle Angelegenheiten nach 
dem Kita-Gesetz sowie bei baulichen Maßnahmen.
(9) Dem Rechnungsprüfungsausschuss obliegt die Prüfung der Jah-
resrechnung.

§ 4
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Orts-

bürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgender 
Angelegenheit übertragen:
1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügba-

ren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro je 
Auftrag;

2. Entscheidungen über den Zeitpunkt der in der Haushaltssatzung 
festgelegten Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber 
trifft der Ortsbürgermeister einvernehmlich mit der Verbandsge-
meindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es 
nicht.

Die vergebenen Aufträge und Arbeiten sind den Ratsmitgliedern in 
der darauffolgenden Sitzung des Gemeinderates vom Ortsbürger-
meister mitzuteilen.
Wertgrenzen gelten zuzüglich Umsatzsteuer und im Einzelfall bzw. je 
Auftrag oder über die vereinbarte Laufzeit.

§ 5
Beigeordnete

(1) Die Gemeinde hat bis zu drei ehrenamtliche Beigeordnete.
§ 6

Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 
gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 KomAEVO.
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohn- bzw. Einkommensteuer nach einem Pauschsteuer-
satz möglich ist, wird die pauschale Lohn- bzw. Einkommensteuer 
von der Gemeinde getragen. Die pauschale Lohn- bzw. Einkommen-
steuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die 
Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§ 7
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung 
des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Absatz 
1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung nicht für die Dauer eines 
vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Drei-
ßigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden 
Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung insgesamt während 
eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so erhält er ein Sech-
zigstel der Aufwandsentschädigung nach Satz 2.
(2) § 6 Absatz 2 und gilt entsprechend.

§ 8
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter

(1) Bachpaten, Beauftragte für das Glockengeläut, Beauftragte 
oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger, 
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspa-
ten, Kulturbeauftragte, Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, 
Umweltbeauftragte, Wirtschaft- und Wanderwegwarte, Feldge-
schworene sowie Inhaber vergleichbarer Ehrenämter erhalten eine 
Aufwandsentschädigung, die nach Stundensätzen bemessen wird; 
die Zeiten für die Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort 
und zurück werden nicht berücksichtigt. Die Entschädigung beträgt 
9,70 Euro je volle Stunde.
(2) § 6 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24. Juni 2019 außer Kraft.

Queidersbach, 16. September 2024
gez. Harald Vierling, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
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Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz Geib
Sprechstunden der Ortsgemeinde (Bürgermeister 
oder Beigeordnete)
Ab sofort jeweils Donnerstag von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung: 0171-4425677
www.stelzenberg.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Stelzenberg wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf
Montag, den 30.09.2024, 19:00 Uhr,
im Bürgerhaus (MGT), Kaiserslauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Überplanung Friedhof (alter Teil) - Entwurfsplanung
3. Friedhof Belegungssperre Feld „RECHTS“
4. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde 

Stelzenberg
5. Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 

GemHVO
6. Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabel
7. Erschließung Römerweg - Erhebung Vorausleistungen
8. Neubaugebiet Römerweg II - Kriterien der Bauplatzvergabe
9. Errichtung einer E-Ladesäule
10. Aufnahme ortsfremder Kinder in Kindertagesstätten-Über-

nahme des Trägeranteils der Personalkosten
11. Vorkaufsrecht
12. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

12.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
12.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
13. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung

Stelzenberg, den 23.09.2024
gez. Geib

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Stelzenberg bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Stelzenberg hat in seiner Sitzung am 27.08.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt.
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Geib, Ortsbürgermeister

Schopp
Ortsbürgermeister Dr. Klaus Nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Schopp bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Schopp hat in seiner Sitzung am 03.09.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Dr. Nahlenz, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Strom aus Wasserkraft
Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat für unsere Ortsgemeinde eine 
Ausschreibung für den Strombezug ab 01.01.2025 durchgeführt. 
Dabei haben die Stadtwerke Landstuhl den besten Preis angeboten. 
Dabei wurde nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Stromqua-
lität geachtet. Umweltschonend wurde dann der Ökostromtarif mit 
Strom aus Wasserkraft angeboten und von mir auch abgeschlossen. 
Die Ortsgemeinde spart so, geplant ab dem nächstem Jahr, voraus-
gesetzt, der Stromverbrauch verändert sich nicht, ca. € 2.300,- pro 
Jahr. Vielen Dank an die Fachabteilung für die tatkräftige Unterstüt-
zung.

Gez.
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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Bekanntmachung des Wahlleiters
für die Wahl des Gemeinderates über die 

Feststellung und Einberufung einer Ersatzperson 
für den Gemeinderat Trippstadt nach § 66 

Kommunalwahlordnung (KWO):
Die gewählte Bewerberin zum Gemeinderat Trippstadt, Frau Rebecca 
Leis-Eschbach, Wahlvorschlag 2, CDU, hat das auf sie gefallene Man-
dat zum 30.08.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Als Nachfolger wurde Herr Philipp Kölders, Wahlvorschlag 2, CDU, 
berufen. Herr Kölders hat die Wahl angenommen. Ich stelle daher 
gemäß § 45 KWG in Verbindung mit § 64 KWG fest, dass Herr Phil-
ipp Kölders ab dem 30.08.2024 Nachfolger von Frau Rebecca Leis-
Eschbach ist.

Trippstadt, den 18. September 2024
gez. Mannweiler

Wahlleiter für die
Gemeinderatswahl

Sonstige amtliche Mitteilungen

Gemeindebücherei Trippstadt 

     

Diakonie gegen Vereinsamung - Teilhabe 
älterer Menschen stärken

Das mobile Beratungsangebot „Diakom“ des Diakonischen Werks 
Pfalz wird mit einem Team von Beratungskräften an unterschiedli-
chen Standorten der Pfalz Station machen. Interessierte Menschen 
ab 60 Jahren erhalten kostenlose Informationen über wohnortnahe 
Seniorenangebote, die der Isolation und Vereinsamung älterer Men-
schen entgegenwirken. Im Zeitraum von Mai bis Oktober wird das 
Mobil an verschiedenen Standorten unter anderem in Neuhems-
bach, Olsbrücken und Trippstadt anzutreffen sein. Die genauen Ter-
mine sind der Tagespresse zu entnehmen und auf der Homepage des 
Diakonischen Werks unter www.diakonie-pfalz.de zu finden.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Trippstadt
Ortsbürgermeister Reinhold Mannweiler
Sprechstunde  Mo. 17.00-18.00 Uhr im Rathaus
oder nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06306/1370
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über die Festlegung des Bekanntmachungsorgans 

der Ortsgemeinde Trippstadt bei dringlichen 
Bekanntmachungen

Der Ortsgemeinderat Trippstadt hat in seiner Sitzung am 30.08.2024 
beschlossen, dass bei dringlichen Bekanntmachungen wegen denen 
eine rechtzeitige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde nicht erfolgen kann und die nicht ausschließlich 
elektronisch bekannt gemacht werden können (z.B. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen), ersatzweise die Bekanntma-
chung in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslautern 
erfolgt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Mannweiler, Ortsbürgermeister
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Richter: „Ihr Einsatz ist auch ein Bekenntnis zur Gemeinschaft, in der 
wir alle leben. Sie tun mehr, als Sie müssten. Sie tragen zu einem 
Klima bei, das unser Land menschlich und lebenswert macht. Sie 
bringen Ihre Lebenserfahrung und Ihren gesunden Menschenver-
stand ein. Als ehrenamtliche Richterinnen und Richter verkörpern 
Sie die direkte Beteiligung des Volkes an der dritten Gewalt. Die Lai-
enbeteiligung ist nach wie vor eine wesentliche und notwendige 
Ausgestaltung des Demokratieprinzips. Sie ist auch keine Selbstver-
ständlichkeit, vielmehr muss sie immer wieder durch kompetente 
und engagierte Persönlichkeiten, wie Sie es sind, ausgefüllt und aus-
gestaltet werden.“

Lesung mit Musik:  
Andreas Fillibeck und Hans Nauerz

Am 11. Oktober, 18 Uhr, liest Andreas Fillibeck im Heimatmuseum 
Queidersbach aus seinem im April erschienenen Science-Fiction-
Roman „Rosinante - Die Abenteuer des Spaceman X“. Spaceman X hat 
sich mit seinem leicht ramponierten Raumgleiter Rosinante auf den 
Weg durch die Weiten des Weltalls gemacht, um dem reglementier-
ten und öden Leben auf der Erde zu entfliehen. Dabei begegnen ihm 
etwa die Reptiloide Susi oder der Serviceroboter Fritz, mit denen er 
die unterschiedlichsten Abenteuer erlebt. In der Story geht es nicht 
wirklich ernst zu und Fillibecks jahrzehntelange Tätigkeit als Satiriker 
schimmert stets durch.
Hans Nauerz begleitet den Autor mit Liedern etwa von Wader oder 
Degenhardt, ebenso mit englischen oder amerikanischen Flower-
Power-Songs. Zusammen bieten die Beiden ein abwechslungsrei-
ches Programm fernab von aller irdischen Schwere.
Die Lesung findet in der Reihe „Kultur im Landkreis“ statt. Der Eintritt 
ist frei – über eine Spende freut sich der Förderverein des Heimat-
museums.
11. Oktober, 18 Uhr, Heimatmuseum Queidersbach, im Rathaus, 
Schulstraße 2, 66851 Queidersbach

Die Beratungsteams des Diakonischen Werks, die vor Ort durch 
lokale Akteure ergänzt werden, zielen mit dem mobilen Angebot 
darauf ab, die soziale Teilhabe älterer Menschen auszubauen, deren 
selbstbestimmte Lebensführung zu stärken und finanzielle Absiche-
rungsmöglichkeiten für ältere Menschen zu verbessern. Konkret wer-
den Hilfestellungen unter anderem auf die Fragen angeboten, wie 
ältere Menschen weiterhin aktiv in ihrem Alltag bleiben können, wie 
sie sich untereinander besser vernetzen können oder wie mit verän-
dernden Strukturen beim Übergang in die Rente umgegangen wer-
den kann.
Das Projekt „Diakom“ strebt die Verbesserung der Lebenssituation 
älterer Menschen allgemein an und wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend sowie von der 
Europäischen Union. „Unsere Sozial- und Lebensberatung begibt 
sich mit diesem mobilen Angebot direkt in den Sozialraum der Men-
schen hinein. Wir können im individuellen Gespräch erstes Informa-
tionsmaterial zur Verfügung stellen oder auf bestehende Angebote 
vor Ort hinweisen. Zudem können bei Bedarf Termine mit Beratungs-
stellen vereinbart werden. Wir warten nicht erst ab, bis Ratsuchende 
unsere Büros aufsuchen, sondern tragen unsere Hilfe dorthin, wo sie 
benötigt wird“, so Agim Kaptelli, Vorstand für Soziales und Freiwilli-
gendienste im Diakonischen Werk Pfalz:
Montag, den 30.09.2024
10.00 - 14.00 Uhr
Trippstadt, Dorfplatz bei der Karlstalhalle

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Schöffen für langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit geehrt

Das beigefügte Foto zeigt: v.l.n.r. Harald Windisch, Susanne Schneider, 
Ralf Vollmar und Direktor des Amtsgerichts Jan Hornberger  Bildquelle: 
Amtsgericht Landstuhl

Beim Amtsgericht Landstuhl wurden Schöffen für ihre langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste der rheinland-pfälzischen Justiz 
geehrt. Im Namen der Landesregierung durfte Direktor des Amts-
gerichts Jan Hornberger im Rahmen einer kleinen Feierstunde Frau 
Susanne Schneider aus Hütschenhausen, Herrn Ralf Vollmar aus 
Lambsborn und Herrn Harald Windisch aus Bruchmühlbach-Miesau 
Dank und Anerkennung aussprechen. Die drei Geehrten wirkten 
beim Amtsgericht Landstuhl zehn Jahre als ehrenamtliche Richter 
bei den Sitzungen des Schöffengerichts bzw. Jugendschöffenge-
richts mit. Herr Vollmar und Herr Windisch üben das richterliche 
Ehrenamt weiterhin auch in der laufenden Schöffenwahlperiode aus.
Bei der Überreichung der vom Minister der Justiz Herbert Mertin 
unterzeichneten Dankesurkunden würdigte Amtsgerichtsdirektor 
Hornberger das gesellschaftliche Engagement der ehrenamtlichen 
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Dellwing • Mobil: 01 78 / 29 89 073
Ihr Profi z.B. für Bestrahlungsfahrten, Berufsgenossenschaftsfahrten usw.

CITY
TAXI Landstuhl

Dachdecker- und Malerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten • Asbestsanierung

• Spenglerarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art 
• Dachrinnen- und Dachreparaturen aller Art

Dachdeckerei Edinger, Tel.: 0176 66677811

 

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Zur Ruhe kommen,
in würzig klarer Schwarzwaldluft

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-ab € 228,-

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

www.wittich.deBesuchen Sie uns!

„Hallo LINUS WITTICH“ heißt der Podcast  
der LINUS WITTICH-Mediengruppe.  
Marketingleiter Thomas Theisen im Gespräch  
mit Geschäftsführern, Mitarbeitenden,  
Partnern, kommunalen Vertretern  
und bekannten Persönlichkeiten.

Überall da, wo es Podcasts gibt.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Ab sofort:
wir suchen eine Büroaushilfe in Teil- / Vollzeit  

und einen Fahrer (m/w/d) für das Zahntechnische 

Fachlabor Verseck in Ramstein-Miesenbach. 

Arbeitszeit 8:00 - 17:00 Uhr

Kurz und knapp:) bewerben per E-Mail an: 
verseck@t-online.de oder telefonisch unter
Telefon 06371943204

Landstuhl 
Linden (Vertretung vom 30.09.2024 bis 20.10.2024) 
Mittelbrunn (Vertretung vom 07.10.2024 bis 13.10.2024) 
Stelzenberg

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Mittwoch die Zeitungen.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Baumfällung, Heckenschnitt, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und  

gartennahen Arbeiten, preiswert, pünktlich und professionell,  
inkl. Entsorgung, Zaunbau.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392, Fa. TIMI

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Roland’s Auto Agency

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 -7 01 82

PKW-, LKW- & Hängervermietung
LKW 2,2 t - 7,5 t

7- bis 9-Sitzer Busse
PKW-, Motorrad &

Transportanhänger

KFZ-Reparaturen aller Art
Karosseriearbeiten

Lackierungen
Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice

Bauen +   Wohnen

M + W Bedachungen GmbH
Dachdeckermeister Werner Welker

67678 Baalborn
E-Mail: wernerwelker@t-online.de
Tel. 0 63 03 / 92 57 55
Mobil 0 15 11 / 1 57 13 85

JETZTKOSTENLOSEANGEBOTESICHERN

Dach und Photovoltaik - Anzeige - 
regelmäßig checken lassen

Vor der Montage einer Photo-
voltaikanlagen müssen Haus-
besitzer den Zustand ihres 
Daches prüfen lassen. Aber 
auch Dächer ohne weitere 
Aufbauten sollten regelmä-
ßig gecheckt werden. Dächer 
werden durch starke Tem-
peraturunterschiede, Stür-
me und heftige Regen- und 
Hagelschauer stark bean-
sprucht. Eigentümer haften 
für Schäden, die Passanten 
oder parkenden Fahrzeugen 
durch herunterfallende Bau-
teile zugefügt werden. Versi-
cherungen übernehmen diese 
Schäden nur, wenn eine regel-
mäßige Dachwartung durch 
einen Fachbetrieb belegt 
werden kann. Die Rechtspre-
chung hat in vielen Urteilen 
bestätigt, dass der Versiche-
rungsschutz teilweise oder 
sogar ganz erlöschen kann, 
wenn eine regelmäßige Dach-
wartung nicht nachgewiesen 
werden kann.
Der Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks 
(ZVDH) rät daher allen Haus-
besitzern und Hausverwal-

tungen, nach dem Winter das 
Dach und seine Bauteile über-
prüfen zu lassen. Nur so kön-
nen mögliche Schäden recht-
zeitig behoben werden. Im 
Rahmen eines DachChecks 
wird das gesamte Dach ei-
ner gründlichen Sichtprüfung 
unterzogen. Ein umfassen-
des DachCheck-Protokoll gilt 
als Inspektionsnachweis und 
dient im Falle eines Versiche-
rungsschadens als Vorlage 
beim Gebäudeversicherer. 
Damit sind Hauseigentümer 
auf der sicheren Seite. In-
fos zum DachCheck: https://
dachcheck.dachdecker.org.
PV-Anlagen sind vielerorts be-
reits ein fester Bestandteil auf 
unseren Dächern. Auch hier 
prüft der Dachdecker, ob bei-
spielsweise die Module noch 
sicher befestigt sind und es 
keine Beschädigungen an der 
Unterkonstruktion des Dachs 
gibt. DInnungsbetriebe des 
Dachdeckerhandwerks sind 
auf der ZVDH-Verbandsseite 
zu finden: https://dachdecker.
org/hausbesitzer/betriebe/.
spp-o

 Foto: HF Redaktion/spp-o

IN IHRER REGION
WOHNEN

Jetzt einen Termin vereinbaren:
      0631 - 41 41 00
      Kaiserslautern@engelvoelkers.com

Gutschein
für eine

kostenlose & unverbindliche
Wertermittlung Ihrer Immobilie!

Es kommt doch auf die Größe an!
Für jeden Abfall den passenden Container.

06303 804-0
info@jakob-becker.de 

jakob-becker.de

Gartenarbeit aller Art
25 Jahre Berufserfahrung

 Baumfällungen (spez. Risikolage)
 Baumstamm fräsen
 Hecken und Sträucher schneiden
 Entwurzelungen / Rodung

 Gartenpflege allgemein
 Rollrasen anlegen
 Terrasse / Einfahrt / Gehwege
 Bagger-, Abriss- und Erdarbeiten

inklusive Entsorgung
www.aliu-galabau.de                                  06303 87617 | 0176 6461 7164
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BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

???

Kostenlose Vorort-Beratung

0151-14085755

WESTPFALZ

Entrümplungen - Entsorgungen
Haushaltsauflösungen aller Art, Haus - Wohnung - Garten,

kurzfristige Termine frei

G. Ernst, Tel.: 0163 - 2478641

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  
• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

     
 
 
 

Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 

     

 
 
 

· www.n-shala.de

     

 
 
 

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach

      
 
 

· www.n-shala.de

     

Garten & Landschaftsbau 
Gartenarbeit • Baumfällung • Heckenschnitt

(auch in Risikolagen) sowie alle haus- u. gartennahen Arbeiten,  
Pflasterarbeiten, Baggerarbeiten

preiswert + pünktlich + professionell – inkl. Entsorgung
 Tel. 06 31 - 36 60 66 30 oder 01 76 - 62 01 66 55

Gartenarbeiten rund ums Haus
Entrümpelung • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung  

20 % Neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285

Gartenarbeit, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten

preiswert + pünktlich + professionell
inkl. Entsorgung

Telefon 01 78 / 7 90 30 57 od. 06 31 / 74 05 97 41

Ihr Garten wartet auf uns!
Wir machen ihn schön und fertig für den Sommer.

!! Baumfällung - Heckenschnitt - Gartenarbeiten !!
Inkl. Abfuhr, natürlich und preiswert

Fa. Hajdarmataj · Tel.  0176 62410827  · Tel. 0631-6257931

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

Tobias Kessel
Medienberater

Tel. 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Markus Kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-263

m.kuhnen@wittich-foehren.de

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Wichtige Information

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

für unsere Leser und Interessenten.

Numismatiker sucht Münzen aller Art

Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.
Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

✆0151 688 39 338
Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

✆0151 688 39 338


